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A Zusammenfassung 

 

Die Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) wird unter der Bezeichnung Hochschule Luzern 

seit dem 1. Januar 2001 auf der Grundlage des Zentralschweizer-Fachhochschul-

Konkordats vom 2. Juli 1999 geführt. Im Verlauf der erfolgreichen Aufbauphase haben sich 

jedoch auch die Grenzen des heutigen Trägerschafts- und Finanzierungskonzepts gezeigt. 

Daher sollen die heute weitgehend eigenständigen Teilschulen und die Direktion der Hoch-

schule Luzern zu einer Institution zusammengeführt werden und eine kohärente Führungs-

struktur erhalten. Gleichzeitig wird das Finanzierungskonzept grundlegend überarbeitet. 

Rechtliche Grundlage hierfür ist eine neue Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung 

(ZFHV). 

 

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuregelungen: 

 

 Heutige Regelung Vorgeschlagene Neuregelung 

  Trägerschaft Direktion in regionaler Träger-

schaft, Technik und Architektur, 

Wirtschaft sowie Gestaltung und 

Kunst in Trägerschaft des Kan-

tons Luzern, Musik und Soziale 

Arbeit je in der Trägerschaft ei-

ner Stiftung 

Gesamte Fachhochschule als eine 

interkantonale öffentlich-rechtliche 

Anstalt in der Trägerschaft der Regi-

onskantone LU, UR, SZ, OW, NW 

und ZG 

Leistungsauf-

trag 

Mehrjährige Leistungsvereinba-

rungen in der Zuständigkeit des 

Konkordatsrats 

Mehrjährige Leistungsaufträge (in 

der Regel für vier Jahre) in der Zu-

ständigkeit der Kantonsregierungen  
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 Heutige Regelung Vorgeschlagene Neuregelung 

Finanzierungs-

modus 

Über studiengangsbezogene 

Kostenabgeltungspauschalen 

Variable Kosten über Pauschal-

beiträge gemäss Interkantonaler 

Fachhochschulvereinbarung, Ge-

meinkosten über Globalbudget 

Abgeltung 

Standortvorteil 

12 Prozent der Finanzierungs-

beiträge der Regionskantone an 

die Studiengänge 

6 Prozent des im Standortkanton 

budgetierten Jahresumsatzes 

Budget In der Verantwortung der jewei-

ligen Trägerschaften; für die 

Gesamtinstitution gibt es keine 

klare Zuständigkeitsnorm 

Das Budget wird vom Fach-

hochschulrat beantragt und durch 

den Konkordatsrat genehmigt 

Jahresrechnung 

und Ergebnis-

verwendung 

Auf die Teilschulen bezogene 

Regelungen, unklare Zuständig-

keiten 

Der Konkordatsrat genehmigt die 

Jahresrechnung 

Personal Es gilt das Personalrecht der 

jeweiligen Trägerschaft, für die 

Direktion das des Kantons Lu-

zern 

Es gilt im Grundsatz das Personal-

recht des Kantons Luzern; Anpas-

sungen an die Erfordernisse einer 

Hochschule sind möglich 

Infrastruktur Bereitstellung der Infrastruktur 

ist Sache der jeweiligen Träger 

Infrastrukturplanung liegt in der Ver-

antwortung der Standortkantone, 

Mitbestimmung der Fachhochschule 

ist gewährleistet 

Eigenkapital Im Konkordat nicht geregelt Geklärte Regelungen und Kompe-

tenzen 

 

Zum Projekt "Neue Rechtsgrundlagen für die Hochschule Luzern – FH Zentralschweiz" wur-

de in der zweiten Hälfte 2008 eine Vernehmlassung durchgeführt. Die vorgeschlagene neue 

Rechtsgrundlage wurde darin grundsätzlich begrüsst. Kritisch aufgenommen wurden die 

vorgeschlagenen personalrechtlichen Regelungen, einzelne Entscheidungsbefugnisse des 

Konkordatsrats und des Fachhochschulrats, die Regelungen zum Eigenkapital sowie die 

Verantwortlichkeiten für die Liegenschaftsplanung und -bewirtschaftung. Die Vereinbarung 

wurde unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsergebnisse überarbeitet und vom Kon-

kordatsrat an der Sitzung vom 15. September 2011 zuhanden der Kantone verabschiedet. 

Der Konkordatsrat beantragt den Kantonsparlamenten, die Vereinbarung zu genehmigen. 

 

Die FHZ ist eine sehr wichtige Bildungsinstitution der Zentralschweiz. Die Zahl der Urner 

Studierenden ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen (von 82 im Schuljahr 
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2007/2008 auf 120 im Schuljahr 2010/2011). Uri war schon bisher Mitträger und hat somit 

seine Verantwortung gegenüber den übrigen Zentralschweizer Kantonen wahrgenommen. 

Dies soll auch in Zukunft so bleiben: Uri soll als verlässlicher Partner wahrgenommen wer-

den, der seine Rolle und Aufgaben im Rahmen des interkantonalen Lastenausgleichs ernst 

nimmt. 

 

Mit der neuen Lösung ergeben sich für Uri, dank der höheren Abgeltung des Standortvor-

teils, gegenüber heute Einsparungen von rund 300'000 Franken pro Jahr. 
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B Ausführlicher Bericht 

 

1 Ausgangslage 

 

1.1 Nationaler Kontext 

 

Auf nationaler Ebene hat die Entwicklung des Hochschulbereichs eine hohe Dynamik. Nach 

der Annahme der neuen Bildungsverfassung werden zurzeit im Projekt "Hochschullandschaft 

Schweiz" von Bund und Kantonen die Grundlagen für die Planung, Koordination und ge-

meinsame Steuerung der universitären Hochschulen und der Fachhochschulen, die Verein-

heitlichung ihrer Finanzierung sowie die Verbesserung der Aufgabenteilung zwischen den 

Hochschulen gelegt. Gesetzlicher Rahmen dafür soll das Bundesgesetz über die Förderung 

der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) wer-

den, welches gegenwärtig von den eidgenössischen Räten behandelt wird. Für den Bereich 

der Fachhochschulen haben die Kantone und der Bund im "Masterplan Fachhochschulen 

2008 bis 2011" die Leitplanken für die mittelfristige Entwicklung des Fachhochschulbereichs 

gesetzt. Eines der strategischen Ziele des Masterplans ist die Entwicklung des Portfolios der 

Fachhochschulen mittels Schwerpunktbildung und Angebotskonzentration. Damit die Hoch-

schule Luzern als Zentralschweizer Fachhochschule in diesem Kontext auch in Zukunft eine 

handlungsfähige Wettbewerberin sein kann, braucht sie Handlungsspielraum und weiterhin 

eine motivierte und engagierte Trägerschaft.1 

 

1.2 Regionaler Kontext 

 

Der FHZ-Konkordatsrat2 hat 2004 einen Zwischenbericht zu den Problemen der heutigen 

Trägerschaftsstrukturen der FHZ bei den Kantonsregierungen und den Trägern der Teilschu-

len der FHZ in eine Vernehmlassung gegeben, in welchem die Probleme der heutigen Struk-

turen dargestellt und Szenarien für die Weiterentwicklung der Trägerschaftsstrukturen aufge-

zeigt wurden. In diesem Zwischenbericht wurde vorgeschlagen, die Direktion und die Teil-

schulen der FHZ zu einer Institution zusammenzuführen. Für Trägerschaft und Finanzierung 

wurde ein Trägerschafts- oder ein Finanzierungskonkordat zur Diskussion gestellt. Der Kon-

                                                
1
 Ein weiterer, weniger wichtiger Grund für eine Überprüfung der Strukturen liegt in der Mehrwertsteuerthematik. 

Aufgrund einer Ausnahmeregelung der Mehrwertsteuerverwaltung für den Hochschulbereich sind die Teilschulen 
der heutigen FHZ untereinander (noch) nicht mehrwertsteuerpflichtig. Falls der Bund die Vereinfachung der 
Mehrwertsteuer weiter mit der heutigen Stossrichtung vorantreibt, werden mittelfristig keine solchen Ausnah-
meregelungen mehr möglich sein. Dies würde in der heutigen Struktur der FHZ jährlich wiederkehrend Mehrkos-
ten von zirka einer halben Million Franken verursachen. 
2
 Seit dem 15. Oktober 2007 tritt die Fachhochschule Zentralschweiz unter der Bezeichnung "Hochschule Luzern 

– FH Zentralschweiz" auf. Da die zurzeit geltende Rechtsgrundlage der Fachhochschule weiterhin den Titel 
"Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordat (FHZ-Konkordat)" trägt, wird in diesem Bericht bei Bezugnahme auf 
das heutige Konkordat und dessen Konkordatsrat weiterhin die Bezeichnung FHZ verwendet. Ebenso werden für 
die fünf Teilschulen der FHZ weiterhin die Bezeichnungen verwendet, mit denen sie in Artikel 3 des geltenden 
Konkordats aufgeführt sind. 
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kordatsrat sprach sich dafür aus, den Vorschlag weiterzuverfolgen und die Direktion und die 

Teilschulen der FHZ zu einer Institution zusammenzuführen. 

 

Der in der Folge eingebrachte Gedanke einer engeren Zusammenarbeit der drei Hoch-

schulen im Raum Luzern-Zentralschweiz führte zur Lancierung des Projekts "Hochschule 

Luzern Zentralschweiz". Innerhalb dieses Projekts sollte die Machbarkeit eines einheitlichen 

und auf der administrativen und strategischen Ebene zusammengeführten Führungs-, Trä-

gerschafts- und Finanzierungsmodells für alle drei Hochschulen in der Zentralschweiz (UNI, 

FH und PH) geprüft werden. 

 

An seiner Klausur vom 17. August 2007 prüfte der FHZ-Konkordatsrat verschiedene Träger-

schaftsmodelle für die Fachhochschule Zentralschweiz. Aufgrund der Diskussionsergebnisse 

priorisierte der Konkordatsrat das Modell einer Fachhochschule als eigenständige Institution 

in der Trägerschaft der Region. Für die Projektarbeit wurden dabei die folgenden Ziele for-

muliert: 

 

1.3 Zielsetzung 

 

Mit der Neufassung der Rechtsgrundlagen der Hochschule Luzern - FH Zentralschweiz wer-

den die folgenden Ziele verfolgt: 

- Die Fachhochschule positioniert sich als wettbewerbsfähige Hochschule in der schwei-

zerischen Hochschullandschaft. 

- Die Fachhochschule erhält durch die Fusion der Institutionen einheitliche Trägerschafts- 

und Führungsstrukturen mit geklärten Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für eine 

bessere Führbarkeit und eine Reduktion der Komplexität. 

- Es sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, durch den Einbezug der Parlamente und der 

Regierungen der Regionskantone die demokratische Abstützung der Institution in den 

Kantonen zu stärken. 

- Die Fachhochschule erhält als eigenständige Körperschaft eine definierte Autonomie. 

- Das Finanzierungskonzept wird optimiert, ohne die heutige Kostenverteilung unter den 

Trägerkantonen grundsätzlich in Frage zu stellen. 

 

1.4 Vorgehen zur Ausarbeitung der Vereinbarung 

 

Mit Beschluss vom 21. September 2007 setzte der Konkordatsrat eine Projektgruppe ein mit 

dem Auftrag, ein Trägerschaftskonzept für die Hochschule Luzern - FH Zentralschweiz als 

eigenständige Institution in der Trägerschaft der sechs Kantone der Region auszuarbeiten. 

Neben dem Modell einer regionalen Trägerschaft sollte auch ein solches für eine FHZ in der 
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Trägerschaft des Kantons Luzern skizziert werden, wobei aufzuzeigen war, welche Auswir-

kungen dies für die Region und die Institution hätte. 

 

Die Abwicklung des Projekts stand unter der politischen Führung des FHZ-Konkordatsrats. In 

der Projektgruppe haben mitgearbeitet: 

- Christoph Mylaeus-Renggli, Sekretär des Konkordatsrats (Leitung) 

- Markus Hodel, Hochschule Luzern (bis April 2008) 

- Sabine Jaggy, Hochschule Luzern (ab Mai 2008) 

- Karin Pauleweit, Bildungs- und Kulturdepartement Luzern 

- Felix Oesch, Stiftungsrat Hochschule für Soziale Arbeit 

- Peter Horat, Bildung- und Kulturdirektion Uri 

- Gianni Bomio, Volkswirtschaftsdirektion Zug 

- Ottilie Mattmann-Arnold, juristische Beratung 

- Josef Baumann, Hochschule Luzern, wissenschaftliche Sachbearbeitung 

 

Die Projektgruppe legte ihren Bericht und den Vereinbarungsentwurf im Sommer 2008 vor. 

Die Unterlagen wurden vom Konkordatsrat anschliessend mit einigen Änderungen bis 

15. Januar 2009 in eine Vernehmlassung gegeben. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

der Vernehmlassung wurde die Vereinbarung überarbeitet und am 15. September 2011 vom 

FHZ-Konkordatsrat zuhanden der Kantone verabschiedet. 

 

1.5 Ergebnisse der Vernehmlassung 

 

In der Vernehmlassung wurde der Vorschlag, für die Hochschule Luzern – Fachhochschule 

Zentralschweiz eine neue regionale Trägerschaft zu schaffen, positiv aufgenommen. Im Fol-

genden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Rückmeldungen aus der Vernehmlas-

sung gegeben. 

 

1.5.1 Trägerschaftskonzept  

(Fusion der Teilschulen zu einer Institution in regionaler Trägerschaft) 

 

Die grosse Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden begrüsste das vorgeschlagene 

Trägerschaftskonzept. Sie unterstützt die Fusion der bisherigen Teilschulen, die verstärkte 

regionale Verankerung sowie die vorgeschlagene Rechtsform der öffentlich-rechtlichen An-

stalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Das vorgeschlagene Trägerschaftskonzept trägt ge-

mäss Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden zu einer Stärkung der Hochschule Lu-

zern, einer Verstärkung der regionalen Verankerung sowie einer Verbesserung der Stellung 

der Hochschule in der schweizerischen Hochschullandschaft bei. 
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Die privatrechtlichen Stiftungen wünschen im Hinblick auf die Klärung ihrer Zukunft, dass die 

Vertragsverhandlungen für die Überführung der Trägerschaft zügig angegangen werden. Der 

Konkordatsrat hat diese Arbeiten nach Abschluss der Vernehmlassung bereits in Auftrag ge-

geben. 

 

Die Mehrheit der Kantone (UR, SZ, NW, ZG) wünscht, dass der Name der Hochschule der 

gemeinsamen Trägerschaft Rechnung trägt. 

 

1.5.2 Führungsstruktur auf Ebene Trägerschaft, Einbezug der Parlamente und 

Neudefinition der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission 

 

Die Meinungen der Vernehmlassungsteilnehmenden zur Führungsstruktur auf Ebene Trä-

gerschaft divergieren. Der Kanton Nidwalden, die Stiftung HSA, die GPK FHZ und der Ver-

band der HTA-Absolventen befürworteten die vorgeschlagene Führungsstruktur. 

 

Die restlichen Vernehmlassungsteilnehmenden stimmten dem Vorschlag unter Vorbehalt zu. 

Diskussionspunkte bildeten die Kompetenzen und Zuständigkeiten des Konkordatsrats, des 

Fachhochschulrats, der Fachhochschulleitung und der Parlamente (insbesondere hinsichtlich 

der Punkte Strategieverantwortung, Leistungsauftrag, Finanzen, Revisionsbericht, Finanzie-

rungsbeitrag). Es wurde weitere Klärung gewünscht, was in der Fachhochschulverordnung 

durch den Konkordatsrat und was im Statut durch den Fachhochschulrat geregelt werden 

soll. Der Konkordatsrat hat daher die Erarbeitung eines Entwurfs für die Fachhochschulver-

ordnung in Auftrag gegeben. 

 

1.5.3 Regelung der Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des Wis-

senstransfers, namentlich in Bezug auf die Mitfinanzierung von ITZ und 

MCCS 

 

Die vorgeschlagene Regelung der Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des 

Wissenstransfers fand bei den meisten Vernehmlassungsteilnehmenden Zustimmung, teil-

weise mit Vorbehalten. Diskussionspunkte waren die Zuständigkeit zum Abschluss der Leis-

tungsvereinbarungen (Regierungen oder Konkordatsrat?) sowie Fragen der Rechenschafts-

legung und des Controllings. 

 

Die Stiftung MHS sowie der Fachhochschulrat erachten die Regelung als unglücklich. Sie 

beantragen die Streichung von Artikel 5 Absatz 3 und die entsprechende Umformulierung 

von Artikel 5 Absatz 2. Die Vereinbarung sollte ihrer Meinung nach ausschliesslich die Fach-

hochschule zum Regelungsgegenstand haben. 
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1.5.4 Finanzierungskonzept und das damit verbundene Steuerungsmodell 

 

Dem vorgeschlagenen Finanzierungskonzept stimmten die meisten Vernehmlassungsteil-

nehmenden zu, allerdings viele mit Vorbehalten. Die Vorbehalte bezogen sich dabei auf die 

Kompetenzordnung, die Regelungen zum Eigenkapital und der Ergebnisverwendung und 

zum Themenkreis Immobilien. Kontrovers wurde auch die Abgeltung des Standortvorteils 

beurteilt. Während der Kanton Luzern die Standortabgeltung grundsätzlich in Frage stellt, 

stimmt der Kanton ZG dem Vorschlag von 4 Prozent zu. Die Kantone Uri, Schwyz und 

Nidwalden melden Vorbehalte gegenüber dem Ansatz von 4 Prozent an und stellen eine Er-

höhung auf 6,6 Prozent, analog zur Pädagogischen Hochschule, zur Diskussion. 

 

1.5.5 Zuständigkeit für die Regelung des Personalrechts 

 

Der Vernehmlassungsvorschlag, dass der Konkordatsrat das Personalrecht regelt, wurde 

von drei Kantonen sowie der Zentralschweizer Finanzdirektoren-Konferenz (ZFDK) begrüsst. 

Die übrigen Vernehmlassungsteilnehmenden favorisierten jedoch die Variante, nach der das 

Personalrecht vom Fachhochschulrat geregelt werden soll. Auch zur Orientierung am Luzer-

ner Personalrecht gab es divergierende Rückmeldungen. Verschiedentlich wird darauf hin-

gewiesen, dass bei einer Orientierung dem Personalrecht des Kantons Luzern mittels spezi-

ellen Bestimmungen den Erfordernissen der Hochschule Rechnung zu tragen ist. 

 

Die an der Fachhochschule aktiven Personalverbände plädierten für eine Regelung der An-

stellungsbedingungen in einem Gesamtarbeitsvertrag.  

 

1.5.6 Rolle der Parlamente (Art. 15) 

 

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden stimmte Artikel 15 zu, jedoch grösstenteils 

mit Vorbehalten. Es gab mehrere Hinweise auf die Schwerfälligkeit und Langwierigkeit der 

vorgeschlagenen Lösung, wonach die Parlamente zum Leistungsauftrag Stellung nehmen. 

Aus diesem Grunde wurde von verschiedenen Seiten der Vorschlag gemacht, dass die Par-

lamente zum mehrjährigen Leistungsvertrag und zur Berichterstattung nicht Stellung neh-

men, sondern diese lediglich zur Kenntnis nehmen. Zwei Kantone haben Artikel 15 in der 

Vernehmlassungsfassung abgelehnt. 

 

1.5.7 Ergebnisverwendung (Art. 32) 

 

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden stimmte der vorgeschlagenen Regelung 

zu, wonach ein Teil des Ertragsüberschusses zur leistungsorientierten Steuerung genutzt 
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werden kann, und befürworteten einen Anteil von 60 Prozent des Ertragsüberschusses zur 

leistungsorientierten Steuerung. 

 

Eine Minderheit lehnte den Artikel 32 mit unterschiedlicher Begründung ab. Der Kanton Lu-

zern sowie die Finanzdirektorenkonferenz (ZFDK) plädierten für eine transparente Lösung, 

die nur zwei Kategorien von Eigenkapital vorsieht: Pflichtreserven und freie Reserven. Der 

Kanton UR sprach sich mit dem Hinweis auf die Gefahr, dass mit diesen zusätzlichen Mitteln 

eigene Projekte finanziert werden, für eine ersatzlose Streichung des Artikel 32 aus. 

 

1.5.8 Konsequenzen aus der Vernehmlassung 

 

Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse wurde die Vorlage überarbeitet. Die wichtigsten 

Änderungen betreffen die folgenden Punkte: 

- Personalrecht: Die Fachhochschule soll nicht, wie ursprünglich vorgeschlagen, ein eige-

nes Personalrecht erhalten. Vielmehr sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Hochschule Luzern grundsätzlich nach dem Personalrecht des Kantons Luzern ange-

stellt werden. Es soll dabei die Möglichkeit geben, besondere personalrechtliche Be-

stimmungen zu erlassen, mit denen die Bedürfnisse einer Hochschule berücksichtigt 

werden können. 

- Anpassungen bei den Entscheidungsbefugnissen des Konkordatsrats und des Fach-

hochschulrats. 

- Abgeltung des Standortvorteils: Der Abgeltungssatz beträgt 6 Prozent. 

- Regelungen zum Eigenkapital der Hochschule. 

- Verantwortlichkeiten für die Liegenschaftsplanung und -bewirtschaftung. 

 

Im Einzelnen sind die Anpassungen in den folgenden Erläuterungen beschrieben. 
 

2 Neukonzeption Trägerschaft 

 

2.1 Errungenschaften des FHZ-Konkordats vom 2. Juli 1999 

 

Mit dem Abschluss des FHZ-Konkordats gelang ein Durchbruch in der regionalen Zusam-

menarbeit in der Zentralschweiz. Die FHZ ist vermutlich das bisher grösste Zusammenar-

beitsprojekt der Zentralschweizer Kantone überhaupt. Mit dem Abschluss des FHZ-

Konkordats wurde ein Kompromiss zwischen regionaler Finanzierung und strategischer Füh-

rung sowie zwischen kantonaler und privater Trägerschaft gefunden, der es ermöglichte, die 

bisherigen höheren Fachschulen in einer Fachhochschule zusammenzuführen. Die FHZ, 

heute Hochschule Luzern (HSLU), konnte in den vergangenen Jahren erfolgreich aufgebaut 

und in der schweizerischen Fachhochschullandschaft gut positioniert werden. Die HSLU als 
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Gesamtinstitution wie auch die Studiengänge sind vom Bund genehmigt und geniessen auf 

nationaler Ebene einen ausgezeichneten Ruf. 

 

Im Bereich der Trägerschaften bestanden in den Fachbereichen sehr unterschiedliche Aus-

gangslagen. In der Musikhochschule (MHS) wurden drei unterschiedlich getragene Ausbil-

dungsinstitutionen (Konservatorium, Akademie für Schul- und Kirchenmusik, Jazzschule) un-

ter dem Dach der Stiftung Musikhochschule zusammengeführt. Die Hochschule für Soziale 

Arbeit (HSA) ging aus der Höheren Fachschule für Sozialarbeit Zentralschweiz (HFS) hervor, 

die ihrerseits anfangs 1995 aus der Fusion von ehemals drei autonomen Höheren Fachschu-

len entstanden war. Die Hochschule für Technik + Architektur (HTA) hat den Ausbildungsbe-

trieb des bereits von einem Konkordat der Zentralschweizer Kantone getragenen Zentral-

schweizerischen Technikums (ZTL) und des privat getragenen Abendtechnikums der Inner-

schweiz (ATIS) übernommen und in diese Hochschule integriert. Die Integrationsprozesse 

an allen drei Teilschulen (MHS, HSA und HTA) können heute als erfolgreich bezeichnet wer-

den. Bei allen drei Teilschulen sind diese Prozesse inzwischen abgeschlossen und in den 

heutigen Betriebsstrukturen nicht mehr erkennbar. 

 

Der Integrationsprozess der fünf Teilschulen als Gesamtinstitution unter der Führung der Di-

rektion war bis heute teilweise erfolgreich, dies namentlich auch aufgrund der Koopera-

tionsbereitschaft der Geschäftsleitungsmitglieder. Als "Direktorium" konzipiert, das sich laut 

FHZ-Statut aus der Direktorin/dem Direktor und Rektorinnen bzw. Rektoren der Teilschulen 

zusammensetzt, hatte dieses Gremium ursprünglich lediglich die Aufgabe der Direktorin/dem 

Direktor als Leitungs-, Koordinations- und Konsultationsorgan beratend zur Seite zu stehen. 

Der Devise folgend, Betroffene zu Beteiligten zu machen, wurde dieses Direktorium in den 

letzten Jahren zu einer eigentlichen Hochschulleitung (HSL) ausgebaut. In Ihrer Funktion als 

HSL-Mitglieder haben die Teilschulleiterin/der Teilschulleiter so progressiv Ressortaufgaben 

für die gesamte Hochschule übernommen, die sie in eigener Verantwortung im Auftrag der 

Hochschulleitung ausführen. Mit der Konzentration des Finanz- und Rechnungswesen, der 

Informations-Technologien (IT), der Software für die Schuladministration und der Personal-

administration wurde zudem die zentrale Abteilung Finanzen und Services gebildet, welche 

von einem zusätzlichen HSL-Mitglied betreut wird. Auf den 1. Januar 2008 wurde zudem 

durch den Zusammenzug der in den Teilschulen vorhandenen Ressourcen neu auch der Be-

reich Marketing und Kommunikation geschaffen. Dieser konzentriert und optimiert seither die 

Aktivitäten der Teilschulen im Bereich Marketing und Kommunikation und stimmt diese auf-

einander ab. Die Abteilung Finanzen und Services erhielt ab 1. Januar 2011 weitere Aufga-

ben (Hochschuldienste, Facility Management) von der Hochschulleitung. 

 

Die Finanzierung der FHZ konnte durch das Konkordat auf die Region abgestützt werden. 
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Dabei kann festgestellt werden, dass mit zwei Ausnahmen die Finanzierungsanteile der 

Konkordatskantone in etwa den Bevölkerungsanteilen in der Region entsprechen. Die Aus-

nahmen betreffen die Kantone Luzern und Schwyz. In Luzern ist der überproportionale Fi-

nanzierungsanteil durch den Standort-Vorausanteil bedingt. Für den Kanton Schwyz ist der 

Studierendenanteil deutlich niedriger als in den übrigen Regionskantonen; dies erklärt sich 

insbesondere aus der geographischen Lage von Ausserschwyz, das sich im Einzugsgebiet 

der Fachhochschulen von Rapperswil und Zürich befindet. 

 

2.2 Problemfelder im Vollzug des FHZ-Konkordats 

 

Die Problemfelder beim Vollzug des heutigen Konkordats lassen sich in drei Bereiche glie-

dern: die Trägerschaftsstrukturen, das Finanzierungskonzept sowie die Rolle und Aufgabe 

der Organe bzw. der Trägerschaften. 

 

2.2.1 Trägerschaftsstrukturen 

 

Die unterschiedliche Trägerschaft für die Teilschulen (Kanton Luzern, private Träger) und die 

Direktion (Konkordat) hat disparate Zuständigkeiten, namentlich für die Bereiche Strategie, 

Finanzen, Infrastruktur und Personal zur Folge. Diese Trägerschaftsstruktur ergibt eine rela-

tiv schwache Stellung der Direktorin/des Direktors, da die Rektorinnen/Rektoren der Teil-

schulen personalrechtlich nicht ihr/ihm, sondern den jeweiligen Trägerschaftsorganen unter-

stellt sind. Die institutionelle Eigenständigkeit der Direktion und der Teilschulen erschwert die 

Zusammenführung von Administrations-, Querschnitts- und Stabsaufgaben bei der Direktion. 

 

Das Nebeneinander von privaten Trägerschaften und öffentlich-rechtlichen Trägerschaften 

gibt den Teilschulen unterschiedliche Handlungsfreiheit, insbesondere im Personalrecht, 

aber auch bei Infrastrukturfragen. Die privat getragenen Institutionen erwarten und wünschen 

zudem unternehmerische Freiheiten, die sie faktisch nicht haben können, da sie vertraglich 

ans Konkordat gebunden sind und Träger und Finanzierer nicht identisch sind. 

 

Schliesslich erschwert die heutige, historisch gewachsene und vom geltenden Konkordat 

ausdrücklich festgeschriebene Trägerschaftsstruktur, welche die FHZ in fünf weitgehend au-

tonome, thematisch orientierte Hochschulen gliedert, die schulübergreifende Zusammen-

arbeit und erschwert zukünftige Neugliederungen derselben. 
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2.2.2 Finanzierungskonzept 

 

Das heutige Finanzierungskonzept erschwert eine integrale Steuerung der Finanzen der Ge-

samtinstitution. Dies aus folgenden Gründen: 

 

Die rechtliche Budgethoheit für die Einzelinstitutionen liegt bei der jeweiligen Trägerschaft, 

die Finanzierungshoheit beim Konkordatsrat. Das führt beispielsweise hinsichtlich der Fi-

nanzhoheit gemäss Verfassung des Kantons Luzern zu Kompetenzkonflikten (Beispiel: Be-

schlüsse zur Erweiterung der Infrastruktur). 

 

Faktisch erfolgt die finanzielle Steuerung durch den Konkordatsrat über ein auf Annahmen 

gestütztes Globalbudget. Die Finanzierung geschieht dann aber über Kopfpauschalen an-

hand konkreter Studierendenzahlen. Da diese schwer zu prognostizieren sind und die ein-

zelnen Teilschulen nur beschränkt Einfluss auf die Entwicklung der Studierendenzahlen 

nehmen können, lässt sich die reale Entwicklung des Finanzvolumens nur schwer steuern. 

 

Das Finanzierungskonzept mittels Pro-Kopf-Pauschalen, die sich nur auf die Anzahl der Stu-

dierenden aus der Zentralschweiz beziehen, führt zum Teil zu unrealistisch hohen Kopf-

pauschalen, welche zu den realen Kosten des Studiengangs in keinem realistischen Verhält-

nis stehen. Veränderungen haben oft mehr mit Schwankungen im "Studierenden-Mix" (regi-

onale Studierende versus ausserregionale Studierende) als mit realen Entwicklungen in den 

Betriebskosten zu tun. So gesehen eignen sich die Kopf-Pauschalen in ihrer heute praktizier-

ten Form nicht als Finanzierungsinstrument. 

 

Die dem Konkordat zugrunde liegende Annahme, dass anwendungsorientierte Forschung 

und Entwicklung (F&E) selbsttragend finanziert werden kann, konnte nicht umgesetzt wer-

den. Das aus diesem Grund vom Konkordatsrat eingeführte Instrument der Sockelfinanzie-

rung für F&E bewährt sich zwar und wird auch in Zukunft nötig sein; ihm fehlt jedoch eine 

explizite Rechtsgrundlage im Konkordat. 

 

Schliesslich fehlt dem Konkordatsrat bei seinen Finanzierungsbeschlüssen das Steuerungs-

wissen, das ihm hierfür durch das Controlling zur Verfügung gestellt werden müsste. Die 

hierzu nötigen Instrumente, insbesondere die im Konkordat vorgesehene Leistungsvereinba-

rung zwischen ihm und dem Fachhochschulrat, fehlten bisher. 

 

2.2.3 Rolle und Aufgabe der Organe/der Trägerschaften 

 

Die Verantwortung für Strategie und Finanzen sollte bei derselben Instanz liegen. Dies ist 
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heute nicht der Fall. Die Strategie wird vom Fachhochschulrat formuliert, die finanzielle 

Steuerung liegt beim Konkordatsrat. Die Stellung der Gremien zueinander ist nicht ab-

schliessend geklärt. 

 

Rolle, Kompetenzen und Selbstverständnis der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungs-

kommission bedürfen einer weiteren Klärung. Durch die relativ häufigen Mutationen in die-

sem Gremium sind der Informationsfluss und die Kontinuität der Arbeit der GPK nicht leicht 

zu sichern. 

 

2.3 Die neue Trägerschaft 

 

2.3.1 Fusion zu einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 

 

Um die beschriebenen Probleme anzugehen und der Fachhochschule eine klare Führungs-

struktur zu geben, soll die Hochschule Luzern – FH Zentralschweiz eine einheitliche Träger-

schaft erhalten. Als Rechtsform ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtsper-

sönlichkeit vorgesehen. Diese öffentlich-rechtliche Anstalt entsteht aus einer Fusion der 

sechs eigenständigen Institutionen laut aktuellem FHZ-Konkordat (Direktion FHZ und die fünf 

Hochschulen). Voraussetzung dazu ist die Zustimmung der heutigen Träger (Konkordat für 

die Direktion FHZ; Kanton Luzern für die HTA, die HSW und die HGK sowie die beiden Stif-

tungen für die HSA und die MHS). Rechtsgrundlage ist eine Vereinbarung der sechs Zentral-

schweizer Kantone, die das heutige FHZ-Konkordat ablöst. Die Überführung der Teilschulen 

in privater Trägerschaft in die neue Institution wird über Verträge zwischen dem Konkordat 

und den heutigen Trägern geregelt. 

 

Die Hochschule erhält im Rahmen ihrer Rechtsgrundlage und ihres Leistungsauftrags die er-

forderliche Autonomie für eine eigenständige Entwicklung und das Recht zur Selbst-

verwaltung. 

 

2.3.2 Führungsstruktur auf Ebene Trägerschaft 

 

Bisher war der Konkordatsrat als oberstes Organ der FHZ definiert. Gleichzeitig hat er der 

Hochschule gegenüber die Interessen der Konkordatskantone zu vertreten. Hier soll eine 

Rollenklärung vorgenommen werden. Es wird zukünftig zwischen den Instanzen der Träger-

schaft und den Organen der Hochschule unterschieden. Zu den Instanzen der Trägerschaft 

zählen die Parlamente und die Regierungen der Trägerkantone. Um auf interkantonaler 

Ebene handlungsfähig zu sein, setzen die Parlamente eine interparlamentarische Fachhoch-

schulkommission und die Regierungen den Konkordatsrat ein (Abbildung 1).  
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Zukünftige Struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Parlamente haben die Oberaufsicht über die Fachhochschule. Sie handeln durch die In-

terparlamentarische Fachhochschulkommission. 

 

Die Interparlamentarische Fachhochschulkommission setzt sich aus je zwei Parlamenta-

rierinnen oder Parlamentariern aus jedem der Trägerkantone zusammen. Die Oberaufsicht 

beinhaltet eine politische Kontrolle der allgemeinen grossen Zusammenhänge, die langfristi-

ge Ausrichtung und die politischen Perspektiven der Vereinbarung und der Fachhochschule. 

Davon abzugrenzen ist einerseits die Betriebs- bzw. Verwaltungskontrolle, welche dem Kon-

kordatsrat als Aufsichtsorgan obliegt, und andererseits die Prüfung der Buchführung und der 

Jahresrechnung, welche Aufgabe der Revisionsstelle ist. Eine so verstandene und umge-

setzte Oberaufsicht wird sich im Normalfall mit Fragestellungen wie die Einhaltung der Be-

stimmungen der Vereinbarung, die Beurteilung der finanziellen Situation und der Leistungs-

erbringung und die politischen Perspektiven der Institution und der Vereinbarung befassen. 

 

Die Regierungen der Trägerkantone erteilen der Fachhochschule den Leistungsauftrag 

und nehmen über ihre Vertreterinnen und Vertreter im Konkordatsrat die Aufsicht über die 

Hochschule und die Steuerung auf normativer Ebene wahr. 

 

Im Konkordatsrat ist jeder Kanton mit einem Regierungsmitglied vertreten. Er ist für den 

Vollzug der Vereinbarung zuständig und vertritt gegenüber den Organen der Hochschule die 

Interessen der Trägerschaft. Artikel 19 der neuen Vereinbarung regelt die Zuständigkeiten 

des Konkordatsrats. 
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Oberstes Führungsorgan der Fachhochschule ist der Fachhochschulrat. Er trägt die strate-

gische Führungsverantwortung. Er besteht aus fünf bis neun Mitgliedern und setzt sich aus 

Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur zusam-

men.  

 

Die Fachhochschulleitung wird in der Vereinbarung nicht näher definiert. Dies ist Sache 

des Statuts. Die zukünftige interne Organisation der Fachhochschule ist nicht Gegenstand 

des vorliegenden Projekts. Grundlagen dazu hat der Fachhochschulrat in einem betriebsin-

ternen Organisationsentwicklungsprojekt unter dem Namen "Crescendo" erarbeitet. Die 

Kompetenzordnung in Bezug auf die oberste Leitungsperson, die Fachhochschulleitung als 

Gremium und die einzelnen Funktionen der zweiten Führungsebene werden durch den 

Fachhochschulrat im Statut geregelt. Dies entspricht den Grundsätzen der Hochschulauto-

nomie, speziell der Organisationsautonomie. 

 

2.3.3 Möglichkeiten der Einflussnahme durch die Parlamente 

 

Interkantonale Vereinbarungen bzw. Konkordate erschweren die direkte Einflussnahme der 

kantonalen Parlamente. Es ist daher in der Vereinbarung eine Möglichkeit zur Verbesserung 

der Einflussnahme bei der Steuerung der Fachhochschule vorgesehen. 

 

Eine direkte Steuerung interkantonaler Institutionen durch gleichlautende Beschlüsse aller 

Parlamente würde die Entscheidungsprozesse langwierig und schwerfällig machen. Die 

Konsensfindung unter den beteiligten Kantonen muss ohnehin auf der Ebene der Kantons-

regierungen bzw. ihrer Vertreterinnen und Vertreter im Konkordatsrat stattfinden. Auf diese 

Prozesse können die kantonalen Parlamente auch heute über die ihnen zur Verfügung ste-

henden Instrumente (parlamentarische Vorstösse) indirekt Einfluss nehmen. 

 

Im vorliegenden Vereinbarungsentwurf erhalten die Parlamente neu die Aufgabe, den mehr-

jährigen Leistungsauftrag zur Kenntnis zu nehmen. Die Parlamente haben die Möglichkeit, 

diese Kenntnisnahme zustimmend oder ablehnend zu beschliessen und, sofern es das kan-

tonale Parlamentsrecht zulässt, Bemerkungen zuhanden der Regierung zu machen. Mit die-

sen Bemerkungen erhalten die jeweiligen Regierungen eine politische Richtungsweisung für 

die Mandatierung ihres Mitglieds im Konkordatsrat.  

 

Nach diesem Vorschlag stellt sich der Prozess der Erarbeitung und Beschlussfassung zum 

mehrjährigen Leistungsauftrag wie folgt dar: 

- Fachhochschulleitung und Fachhochschulrat erarbeiten basierend auf Rahmenvor-

gaben des Konkordatsrats den Entwicklungs- und Finanzplan und, darauf abgestützt, 
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einen mehrjährigen Leistungsauftrag. 

- Der Konkordatsrat prüft den Entwurf ein erstes Mal und kann ihn, wenn er es für nötig 

erachtet, zur Überarbeitung an den Fachhochschulrat zurückweisen. Wenn er ihn als 

geeignete Grundlage für die politische Diskussion in den Kantonen beurteilt, gibt er ihn 

zur Beratung in den Kantonen frei. 

- Die Interparlamentarische Fachhochschulkommission berät den Entwurf und nimmt 

dazu Stellung.  

- Der Konkordatsrat bereinigt den Leistungsauftrag unter Berücksichtigung der von der 

Interparlamentarischen Fachhochschulkommission eingegangenen Bemerkungen und 

stellt die definitive Fassung den Kantonsregierungen zur Genehmigung zu. 

- Die Kantonsregierungen genehmigen den definitiven mehrjährigen Leistungsauftrag. 

- Die kantonalen Parlamente nehmen den mehrjährigen Leistungsauftrag zur Kenntnis 

und haben die Möglichkeit, ihren Regierungen Bemerkungen zu überweisen. 

 

Dieser Prozess ist aufwendig. Nach Ansicht der Projektgruppe lässt sich dieser Aufwand nur 

alle vier Jahre rechtfertigen. Dadurch, dass die Interparlamentarische Fachhochschulkom-

mission alle vier Jahre zum Leistungsauftrag Stellung nehmen kann und die Parlamente ihn 

zur Kenntnis nehmen, erhält dieses Instrument eine hohe politische Legitimation. 

 

Die Projektgruppe hat andere Möglichkeiten der Verbesserung der Mitwirkung der Parla-

mente bei der Steuerung geprüft. Dazu gehörte die Regelung der Fachhochschule Nord-

westschweiz, bei der die Kantonsparlamente aller beteiligten Kantone dem Leistungsauftrag 

zustimmen müssen. Diese Variante wurde verworfen, weil sie die Gefahr von Blockierungen 

beinhaltet, wenn eines oder mehrere Parlamente den Leistungsauftrag ablehnen. In einem 

solchen Fall wären Neuverhandlungen und erneute Genehmigungsverfahren in allen Parla-

menten erforderlich. Zudem wäre die Möglichkeit zur Einflussnahme eher geringer, da die 

Parlamente erst beschliessen könnten, wenn die Inhalte ausgehandelt wären, und dann nur 

noch "Ja" oder "Nein" sagen könnten. 

 

2.4 Rechtsgrundlage zur Förderung von Forschung und Entwicklung sowie des Wis-

senstransfers ausserhalb der Fachhochschule 

 

Zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers unterstützen die Zentralschweizer 

Kantone den Verein "InnovationsTransfer Zentralschweiz"1 mit Sitz in Horw. Nach dem gel-

tenden Konkordat geschieht dies im Rahmen des erweiterten Leistungsauftrags der FHZ. 

Der Verein bezweckt die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Un-

ternehmen der Zentralschweiz durch die Organisation des Wissens- und Technologietrans-

                                                
1
 Nähere Informationen zur Institution: www.itz.ch 
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fers (WTT) zwischen den Unternehmen und den Kompetenzzentren der Wissenschaft und 

Forschung sowie durch ergänzende Dienstleistungen. Die Tätigkeit des ITZ ist auch eine 

Massnahme zur Wirtschaftsförderung. Die Kosten werden nach Massgabe der eidge-

nössischen Betriebszählung auf die Konkordatskantone aufgeteilt (Art. 14 Abs. 8 des FHZ-

Konkordats). Die bisherige Mitfinanzierung des ITZ basiert seit 1. Januar 2001 auf einer Leis-

tungsvereinbarung zwischen dem Konkordatsrat und dem Verein ITZ. Der Beitrag der Kon-

kordatskantone an das ITZ betrug im Jahr 2010 590'000 Franken bei einem Gesamtumsatz 

von etwas über 1'000'000 Franken. 

 

Ausserhalb des FHZ-Konkordats leisten die Zentralschweizer Kantone seit einigen Jahren 

Beiträge an das Micro Center Central-Switzerland (MCCS)1 mit Sitz in Alpnach. Das MCCS 

fördert die industrielle Kompetenz in Mikrotechnologie, um die Innovationskraft von technolo-

gieorientierten Unternehmen zu stärken und wertschöpfungsintensive Arbeitsplätze zu schaf-

fen. Die finanzielle Unterstützung für das MCCS durch die Regionskantone erfolgte bisher 

ohne interkantonale Rechtsgrundlage, gestützt auf Einzelbeschlüsse der Kantone, die über 

die Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (ZVDK) koordiniert werden. 

 

Die ZVDK hat angeregt, dass mit den neuen Rechtsgrundlagen der Fachhochschule auch 

eine Rechtsgrundlage zur gemeinsamen Förderung von Institutionen des Wissenstransfers 

sowie der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung geschaffen werden soll, so-

fern an solchen Institutionen ein regionales Interesse besteht. 

 

Eine solche Rechtsgrundlage wird in Artikel 5 Absatz 3 geschaffen. Für den Abschluss ent-

sprechender Leistungsvereinbarungen ist der Konkordatsrat zuständig. Es bedarf hierfür ei-

nes einstimmigen Beschlusses des Konkordatsrats. Da es sich bei diesen Institutionen um 

Dritte handelt, werden diese Institutionen ausserhalb des Leistungsauftrags und der Füh-

rungsorganisation der Fachhochschule angesiedelt. Die Verantwortung für diese Leistungs-

vereinbarungen liegt damit beim Konkordatsrat; der Fachhochschulrat ist an diesen Geschäf-

ten nicht beteiligt. Mit dieser Regelung sollen Interessenkonflikte zwischen der Fachhoch-

schule und den übrigen Institutionen vermieden werden. 

 

Für diese Leistungsvereinbarungen gelten die Regelung der Steuerung und Finanzierung 

(Abschnitt F, Art. 25 bis 27 der Vereinbarung) nicht. Namentlich sollen andere Verteilschlüs-

sel oder auch andere Ansätze für die Anrechnung des Standortvorteils angewendet werden 

können. Diese Punkte sind in der jeweiligen Leistungsvereinbarung zu regeln. Das betrifft 

auch die Form der Berichterstattung. 

 

                                                
1
 Nähere Informationen zur Institution: www.mccs.ch 
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3 Steuerung und Finanzierung 

 

3.1 Struktur der Finanzierung 

 

Das Rechnungswesen der Fachhochschule1 wird nach den Vorgaben des Bundes struk-

turiert. Vereinfacht dargestellt wird die Fachhochschule nach der folgenden Struktur finan-

ziert:2 (Abbildung 2): 

 

Abbildung 2 
Struktur der Finanzierung 

 

 

- Der Leistungsbereich Lehre wird finanziert aus Bundesbeiträgen des Bundesamts für 

Berufsbildung und Technologie (BBT), aus den Beiträgen der Nicht-Trägerkantone nach 

Massgabe der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV), aus Studiengebüh-

ren und durch Finanzierungsbeiträge der Trägerschaft. 

- Der Leistungsbereich Weiterbildung wird weitgehend selbsttragend von den Teilneh-

menden finanziert. Die Beiträge der Teilnehmenden decken die variablen Betriebskosten 

und die Nutzung der Infrastruktur. Die Gemeinkosten werden nur teilweise gedeckt.  

- Der Leistungsbereich Forschung und Entwicklung (F&E) wird durch Bundesmittel und 

Drittmittel sowie durch Finanzierungsbeiträge der Trägerschaft finanziert.  

- Der Leistungsbereich Dienstleistungen wird ebenfalls weitgehend selbsttragend durch 

die Nutzenden finanziert. Die Erträge decken die variablen Betriebskosten und die Nut-

                                                
1
 Dieses Kapitel befasst sich nur mit der Finanzierung der Fachhochschule Zentralschweiz. Die Finanzierung des 

Wissenstransfers und der Forschung durch andere Institutionen (ITZ, MCCS, vgl. Art. 5 des Vereinbarungsent-
wurfs) wird hier nicht berücksichtigt (vgl. hierzu Kapitel 2.4).  
2
 Die Grafik stellt die Struktur der Finanzierung dar. Die Grösse der Felder steht in keinem Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Finanzvolumen. 
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zung der Infrastruktur. Die Gemeinkosten werden nur teilweise gedeckt. 

 

Der Anteil, der durch die Trägerschaft zu finanzieren ist, strukturiert sich wie folgt: 

- die variablen Betriebskosten der Lehre (DB 1-3) für die Studierenden aus den Zentral-

schweizer Kantonen sowie die Kosten für Studierende aus dem Ausland, für die keine 

FHV-Beiträge geleistet werden; 

- ein Sockelbeitrag an die Finanzierung von Forschung und Entwicklung; 

- ein Globalbeitrag an die Gemeinkosten; bei der Berechnung dieser Position werden die 

Deckungsbeiträge der Leistungsbereiche Weiterbildung und Dienstleistungen angerech-

net; 

- die Globalfinanzierung der baulichen Infrastruktur nach Abzug der Deckungsbeiträge der 

Leistungsbereiche Weiterbildung und Dienstleistungen sowie der Bundesbeiträge. 

 

Daneben sind für die Festlegung der Trägerschaftsfinanzierung die folgenden Positionen zu 

berücksichtigen: 

- die Abgeltung der Standortvorteile durch die Standortkantone; 

- die Finanzierung der Tätigkeit des Konkordatsrats und der Interparlamentarischen Fach-

hochschulkommission. 

 

3.2 Berechnung der Trägerschaftsfinanzierung 

 

Der Finanzierungsbedarf der Hochschule Luzern soll anhand definierter Parameter ermittelt 

werden: 

 

3.2.1 Beiträge pro studierende Person gemäss Fachhochschulvereinbarung (FHV) 

 

Für alle Studierenden, also auch für diejenigen aus den Trägerkantonen, werden dieselben 

Beiträge verrechnet, die nach der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung für den Be-

such einer Fachhochschule in anderen Kantonen geschuldet sind. Damit verfügt die Hoch-

schule über eine mengenabhängige Finanzierung der variablen Betriebskosten. 

 

Die Pro-Kopf-Beiträge nach FHV aus den Trägerkantonen und aus den übrigen Kantonen 

sowie die BBT-Beiträge und die Studiengebühren der Studierenden decken für den Leis-

tungsbereich Lehre die vollen Betriebskosten (DB 1-3) und einen Teil der Gemeinkosten (DB 

4-5). 

 

Die Modalitäten der Rechnungsstellung (Definition des zahlungspflichtigen Kantons, Höhe 

der Beiträge, Termine und Fristen der Rechnungsstellung) richten sich nach den Bestim-
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mungen der FHV und sind für die Trägerkantone dieselben wie für die übrigen Kantone.  

 

Eine Steuerung dieser Position ist möglich über die Bestimmung der anzubietenden Aus-

bildungsgänge (Leistungsauftrag), notfalls auch über Zulassungsbeschränkungen. Im Übri-

gen entzieht sich diese Position der Steuerung durch die Trägerschaft, da bei einer Ein-

schränkung des Leistungsangebots der Zentralschweizer Fachhochschule die Studierenden 

an andere Fachhochschulen ausweichen und diesen dann über die FHV dieselben Kantons-

beiträge geschuldet werden. 

 

3.2.2 Globalbeitrag an die Betriebskosten 

 

Der Globalbeitrag an die Betriebskosten deckt alle nicht durch andere Finanzierungsquellen 

gedeckten Gemeinkosten (DB 4-5). Bei der Festlegung einzukalkulieren sind: 

- allfällige Deckungsbeiträge aus den Erträgen der Fachhochschulvereinbarung FHV; 

- die nicht durch die FHV gedeckten variablen Betriebskosten für ausländische Studieren-

de; 

- die Deckungsbeiträge der Leistungsbereiche Weiterbildung und Dienstleistungen. 

 

Der Globalbeitrag an die Gemeinkosten wird grundsätzlich im mehrjährigen Leistungsauftrag 

für dessen Laufzeit fix definiert und hängt nicht von Veränderungen der Studierendenzahlen 

ab. Bei der Festlegung der Jahresbeiträge im Leistungsauftrag wird pro Jahr eine Teue-

rungsanpassung mitberücksichtigt. 

 

Der Anteil für die FHV-Beiträge der ausländischen Studierenden wird im Rahmen der Finan-

zierungsberechnung anhand der geplanten Studierenden ermittelt. 

 

3.2.3 Finanzierung bauliche Infrastruktur 

 

Im Rahmen der Erarbeitung des mehrjährigen Leistungsauftrages wird dem Konkordatsrat 

eine mittelfristige Infrastrukturplanung vorgelegt. Für diese werden die schweizerischen Wer-

te gemäss Flächeninventar des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) als 

Vergleichsbasis herangezogen. Gestützt darauf wird der Finanzierungsbedarf für die nächste 

Leistungsauftragsperiode definiert. Er umfasst die laufenden Kosten für die Mieten und den 

baulichen Unterhalt. 

 

3.2.4 Sockelbeitrag für Forschung und Entwicklung 

 

Bereits heute wird die Grundfinanzierung der Forschung über einen Sockelbeitrag sicherge-
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stellt. Der jährliche Beitrag wird im mehrjährigen Leistungsauftrag festgelegt. Er berück-

sichtigt den Finanzierungsbedarf aufgrund des Entwicklungs- und Finanzplans sowie die re-

levanten Steuerungsvorgaben von Bund und Kantonen (Masterplan Fachhochschulen). Als 

Orientierungsgrössen kommen schweizerische Vergleichswerte zur Anwendung. 

 

3.2.5 Abgeltung der Standortvorteile 

 

Bisher beträgt die Höhe der Abgeltung der Standortvorteile 12 Prozent der Kostenabgel-

tungspauschale, mit welcher die Konkordatskantone nach Massgabe der Studierendenzahl 

die FHZ finanzierten. Der Standortvorteil muss vom Standortkanton der Teilschulen geleistet 

werden. Standortkanton aller fünf Teilschulen ist heute Luzern, wobei der Kanton Zug für den 

Standortvorteil des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, welches zur Hochschule für 

Wirtschaft in Luzern gehört, seit 2009 (Beginn der ersten Diplomausbildungen am IFZ) eben-

falls eine Standortvorteilsabgeltung bezahlt. 

 

Neu wird der gesamte Umsatz, welcher den volkswirtschaftlichen Nutzen widerspiegelt, als 

Basis für die Abgeltung der Standortvorteile genommen. Die neue Berechnungsbasis führt 

dazu, dass der Prozentsatz von bisher 12 Prozent auf 4 Prozent verringert werden könnte, 

wenn die Abgeltungen gleich hoch wie heute bleiben würden. 

 

Im Rahmen des Projekts wurde die Höhe der Abgeltung für den Standortvorteil vom Konkor-

datsrat und vom Standortkanton Luzern sorgfältig überprüft. Der Konkordatsrat kam zur Er-

kenntnis, dass der Standortvorteil höher ist als bisher angenommen, die Vorteile aber nach 

wie vor hauptsächlich in den Standortkantonen anfallen. Der Konkordatsrat einigte sich des-

halb nach intensiven Verhandlungen und sorgfältiger Abwägung der politischen Implikatio-

nen auf einen Abgeltungssatz von 6 Prozent des Umsatzes. Alle Regierungen der Zentral-

schweizer Kantone stimmen dem zu. Die Berechnung des Standortvorteils sieht wie folgt 

aus: 

 

Tabelle 1 
Standortbeitrag bisher und neu (in Franken) 

Bisheriger Standortbeitrag (Basis Budget 2011) 

Total Kostenabgeltungspauschale  67'656'000 

Standortvorteil (12 Prozent der Pauschale) 8'118'700 

 LU ZG 

Aufteilung auf LU und ZG 8'014'000 104'700 
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Künftiger Standortbeitrag (Basis Budget 2011) 

 LU ZG 

Budgetierter Umsatz 2011 190'000'000 8'000'000 

Standortvorteil (6 Prozent des Umsatzes) 11'401'000 479'000 

 

Durch die summenmässige Erhöhung der Standortbeiträge reduzieren sich die übrigen Bei-

träge aller Kantone.  

 

3.2.6 Pauschale für die Finanzierung der Tätigkeit des Konkordatsrats und der In-

terkantonalen Fachhochschulkommission 

 

Bisher wurden die Kosten der Konkordatsorgane (Konkordatsrat, Fachhochschulrat, GPK 

und Direktion im "engeren Sinne") von den Konkordatskantonen mit der Begründung, dass 

im Konkordatsrat jeder Kanton dasselbe Stimmrecht hat, zu gleichen Teilen finanziert. Diese 

Regelung ist in Bezug auf die Direktion schon seit längerer Zeit nicht mehr praktikabel, da 

der Direktion zunehmend Stabsdienste (Finanzen, Controlling, Marketing, Kommunikation 

usw.) angegliedert wurden. Eine betragsmässige Abgrenzung der Organfunktion der Direkto-

rin/des Direktors ist heute nicht mehr möglich, sodass hier heute ein politisch begründeter 

Pauschalansatz zur Anwendung kommt.  

 

Neu wird diese Regelung nur noch für die Instanzen der Trägerschaft angewendet, in denen 

die Kantone auch zu gleichen Teilen vertreten sind, d. h. auf den Konkordatsrat und die In-

terparlamentarische Fachhochschulkommission. Die Organe der Fachhochschule (Fach-

hochschulrat, Fachhochschulleitung, Revisionsstelle) werden über das Budget der Fach-

hochschule finanziert. 

 

3.2.7 Verteilung der Finanzierungsbeiträge auf die Trägerkantone 

 

Die Finanzierungsbeiträge werden, soweit nicht ausdrücklich andere Schlüssel zur Anwen-

dung kommen, nach Massgabe der durchschnittlichen Studierendenzahlen des vorletzten 

Kalenderjahres auf die Trägerkantone aufgeteilt. Von diesem Grundsatz wird für die folgen-

den Positionen abgewichen: 

- Beiträge pro Studierenden gemäss FHV: Hier werden jeweils die aktuellen Studieren-

denzahlen verwendet; 

- Abgeltung des Standortvorteils: Dieser wird vorab von den Standortkantonen getragen; 

- Finanzierung des Konkordatsrats und der Interparlamentarischen Fachhochschul-

kommission: Die Kosten werden von den Kantonen zu gleichen Teilen getragen. 
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3.3 Steuerungsinstrumente und -prozesse 

 

3.3.1 Entwicklungs- und Finanzplan als Grundlage der strategischen Steuerung 

 

Der Bund sieht in seiner Fachhochschul-Gesetzgebung den Entwicklungs- und Finanzplan 

(EFP) als zentrales Element der strategischen Steuerung der Fachhochschulen vor. Der EFP 

ist auf die vierjährigen Steuerungsperioden der BFI-Botschaften1 ausgerichtet. Sinnvoller-

weise bauen auch die Steuerungs- und Finanzierungsinstrumente der Trägerschaft auf die-

sem Instrument auf und werden zeitlich damit koordiniert. 

 

Im Entwicklungs- und Finanzplan wird die mittelfristige strategische Ausrichtung der Hoch-

schule festgelegt, es werden die Entwicklungsziele definiert, und es werden in einem Fi-

nanzplan die zur Erreichung dieser Ziele nötigen Mittel definiert. Der EFP wird jeweils, basie-

rend auf Rahmenvorgaben des Konkordatsrats, unter der Leitung des Fachhochschulrats er-

arbeitet und vom Konkordatsrat zuhanden der zuständigen Bundesstellen verabschiedet. 

 

3.3.2 Mehrjähriger Leistungsauftrag der Trägerschaft 

 

Aus dem Entwicklungs- und Finanzplan wird der mehrjährige Leistungsauftrag der Träger-

schaft an die Fachhochschule abgeleitet. Er ist als verlässliches Instrument zur mittelfristigen 

Steuerung und Planung zu verstehen. In ihm werden die Entwicklungsschwerpunkte und die 

Leistungsziele der Fachhochschule sowie die geplanten, für die Erfüllung der Ziele nötigen 

Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone festgelegt. Ausserdem wird im Leistungsauftrag 

die Form der Berichterstattung festgelegt. 

 

Der Leistungsauftrag wird in der Prozessverantwortung des Konkordatsrats ausgearbeitet 

und bedarf der Zustimmung aller Kantonsregierungen der Trägerkantone. Den kantonalen 

Parlamenten wird der Leistungsauftrag zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

 

3.3.3 Jährliche Finanzierungsbeschlüsse 

 

Gestützt auf den Leistungsauftrag und eine rollende Finanzplanung werden jährlich die defi-

nitiven Finanzierungsbeiträge beschlossen. Mit dem Instrument einer rollenden Finanz-

planung werden die dem EFP und dem Leistungsauftrag zugrunde liegenden Planzahlen 

jährlich aktualisiert. Das erlaubt es, bei den Finanzierungsbeschlüssen veränderte Rahmen-

bedingungen zu berücksichtigen. Zu den Veränderungen der Rahmenbedingungen zählen 

                                                
1
 Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation, die jeweils Grundlage der BFI-

Bundesbeschlüsse ist. Dazu gehört auch der jeweils für vier Jahre gültige Bundesbeschluss über die Finanzie-
rung der Fachhochschulen. Die aktuelle BFI-Periode umfasst die Jahre 2008 bis 2011. 
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beispielsweise: 

- unerwartet hohe Aufwand- oder Ertragsüberschüsse; 

- gravierende Veränderungen in den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Teue-

rung, Steuererträge u. ä.); 

- Veränderungen in den Beitragstarifen des Bundes oder der Nicht-Trägerkantone (FHV-

Beiträge); 

- im Leistungsauftrag nicht vorgesehene Änderungen des Umfangs der zu erbringenden 

Leistungen (z. B. Eröffnung oder Schliessung von Studiengängen). 

 

Veränderungen in den Studierendenzahlen haben direkten Einfluss auf die von den Kanto-

nen zu leistenden FHV-Beiträge. Sie fliessen in die rollende Finanzplanung ein, sind jedoch 

nicht Gegenstand des Finanzierungsbeschlusses. 

 

Grundsätzlich sind die jährlichen Finanzierungsbeiträge so zu bemessen, dass die im mehr-

jährigen Leistungsauftrag definierten Leistungsziele mit den bereitgestellten Mitteln erreicht 

werden können. 

 

Die jährlichen Finanzierungsbeschlüsse erfordern im Konkordatsrat Einstimmigkeit. Im gel-

tenden FHZ-Konkordat ist nicht geregelt, wie eine geordnete Weiterführung des Betriebs der 

Fachhochschule sichergestellt werden kann, falls sich der Konkordatsrat nicht auf einen ein-

stimmigen Beschluss einigen kann. Um hier die nötige Rechtssicherheit zu schaffen, enthält 

die neue Vereinbarung die Bestimmung, dass in einem solchen Fall der letzte Finanzie-

rungsbeschluss weiter gilt. 

 

3.3.4 Budget 

 

Das Budget der Fachhochschule wird vom Fachhochschulrat im Detail beraten und dem 

Konkordatsrat zur Genehmigung vorgelegt. Im Rahmen des Budgets kann der Fachhoch-

schulrat über die freie Reserve und zweckgebundene Rücklagen verfügen, nicht jedoch über 

die Pflichtreserve.  

 

3.3.5 Eigenkapital 

 

In der Vergangenheit haben das Eigenkapital der Fachhochschule und die Fragen, wie es zu 

verwenden sei und wer darüber verfügen kann, immer wieder zu Diskussionen geführt. Da-

her wird diese Thematik mit der neuen Vereinbarung nun klar geregelt. 

 

Hierfür wird zwischen einer Pflichtreserve und einer freien Reserve unterschieden (siehe Ab-
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bildung 3). Die Pflichtreserve dient der Deckung von Betriebsverlusten oder für Massnahmen 

zur Weiterführung der Fachhochschule bei schlechtem Geschäftsgang. Die Kompetenzen 

zur Verwendung der freien Reserve werden in der Verordnung geregelt. 

 

Mindest- und Höchstbestand an Eigenkapital werden in der Verordnung festgelegt, ebenso 

die Modalitäten der Rückführung von Eigenkapital an die Kantone, wenn der Höchstbestand 

überschritten wird. Das heutige FHZ-Statut sieht für eine analoge Regelung einen Höchstbe-

stand von 30 Prozent der jährlichen Betriebskosten vor. Neu wird der Höchstbestand auf 

maximal 10 Prozent des Jahresumsatzes beschränkt. Dies soll in der Verordnung geregelt 

werden, um Anpassungen an sich ändernde Rahmenbedingungen zu ermöglichen. 

 

Abbildung 3 
Form des Eigenkapitals 

 

 

 

3.3.6 Ergebnisverwendung 

 

Die Verwendung des Ertrags- oder Aufwandüberschusses wird neu in der Vereinbarung ge-

regelt. Es werden 40 Prozent des Jahresgewinns der Pflichtreserve zugewiesen, bis diese 

50 Prozent des maximal zulässigen Eigenkapitals erreicht. Der restliche Jahresgewinn wird 

der freien Reserve zugewiesen, bis das maximale Eigenkapital erreicht ist. Danach verblei-

bende Überschüsse werden den Kantonen zurückerstattet. 

 

3.4 Auswirkungen des Finanzierungskonzepts  

 

Die Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone gemäss Artikel 29 der neuen Vereinbarung 
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setzen sich einerseits aus den Beiträgen zusammen, die sie gestützt auf die interkantonale 

Fachhochschule-Vereinbarung (FHV) bezahlen müssen, andererseits aus den spezifischen 

Trägerbeiträgen, gestützt auf die vorliegende Vereinbarung. Die Trägerfinanzierung von 68,7 

Mio. Franken, wie sie vom Konkordatsrat für das Jahr 2011 bewilligt wurde, setzt sich nach 

der neuen Vereinbarung wie folgt zusammen (Tabelle 2): 

 

Tabelle 2 
Zusammensetzung der Trägerfinanzierung (in Franken) 

  Budget 2011 

1 Beiträge gemäss Fachhochschulvereinbarung (FHV) - Artikel 29.1 a     33'051'000  

2 Trägerschaftsfinanzierung     

2.1 Globalbeitrag an Betriebskosten - Artikel 29.1 b 10'469'000  

2.2 Finanzierung bauliche Infrastruktur - Artikel 29.1 c 13'721'000   

2.3 Sockelbeitrag anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung Artikel 29.1 d 11'339'000   

2.4 Finanzierung Konkordatsrat und IFHK - Artikel 29.1 f 120'000   

Total Trägerschaftsfinanzierung  35'649'000  

Total Konkordatsfinanzierung   68'700'000  

 

Bevor die Beiträge gemäss Ziffer 2.1 bis 2.3 der obigen Tabelle nach Massgabe der Studie-

rendenzahl auf die Kantone verteilt werden, wird davon die Abgeltung des Standortvorteils in 

Abzug gebracht. Zu beachten ist weiter, dass die Direktion bisher als Konkordatsorgan gilt 

und von den Trägerkantonen zu gleichen Teilen finanziert wird, während sie künftig nach 

Massgabe der Studierendenzahl finanziert wird (vgl. Kapitel 3.2.6). Die nachstehende Tabel-

le 3 zeigt die zukünftige Verteilung der Finanzierung auf die Trägerkantone. 
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Tabelle 3 

Verteilung der Finanzierungsanteile auf die Trägerkantone (in Franken) 

 

Budget 2011 LU UR SZ OW NW ZG Summe 

Studierende 

In % 

1216 

58.6 % 

98 

4.7 % 

205 

9.9 % 

104 

5.0 % 

125 

6.0 % 

328 

15.8 % 

2'075 

100.0 % 

FHV-Beiträge  

Abgeltung Standortvorteil 

Restliches Globalbudget 

Trägerschaftsorgane 

Trägerschafts-

finanzierung 

19'172'000 

11'401'000 

13'858'000 

20'000 

25'279'000 

1'559'000 

- 

1'112'000 

20'000 

1'132'000 

3'323'000 

- 

2'341'000 

20'000 

2'361'000 

1'780'000  

- 

1'182'000 

20'000 

1'202'000 

2'070'000  

- 

1'419'000 

20'000 

1'439'000 

5'147'000 

479'000 

3'737'000 

20'000 

4'236'000 

33'051'000 

11'880'000 

23'649'000 

120'000 

35'649'000 

Total Konkordats-
finanzierung  

Anteil in %  

 

44'451'000 

65 %  

 

2'691'000 

4 %  

 

5'684'000 

8 %  

 

2'982'000 

4 %  

 

3'509'000 

5 %  

 

9'383'000 

14 %  

 

68'700'000 

100 %  

Nach heutigem Konkordat 

Anteil in % 

43'035'200 

63 % 

2'996'100 

4 % 

6'062'200 

9 % 

3'162'800 

5 % 

3'752'200 

5 % 

9'691'500 

14 % 

68'700'000 

100 % 

Differenz 

Differenz in % 

1'415'800 

3.3 % 

-305'100 

-10.2 % 

-382'200 

-6.2 % 

-180'800 

-5.7 % 

-243'200 

-6.5 % 

-308'500 

-3.2 % 

- 

0.0 % 

 

Der neue Berechnungsmodus ergibt für den Kanton Luzern aufgrund der höheren Standort-

vorteilsabgeltung und des höheren Anteils an der Finanzierung der Direktion einen Mehrauf-

wand in der Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken pro Jahr und für die anderen Kantone ei-

nen entsprechenden Minderaufwand. Da der Kanton Zug künftig ebenfalls eine höhere Ab-

geltung für den Standortvorteil entrichtet, fällt dessen Entlastung etwas geringer aus. 
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4 Erläuterungen zur Vereinbarung 

 

4.1 Struktur der Rechtsetzung 

 

Die neuen Rechtsgrundlagen werden wie folgt strukturiert: 

 

Zuständigkeit Rechtstext Inhalt 

Parlament Vereinbarung  gesetzliche Grundlage 

Konkordatsrat 

 

Fachhochschul-

Verordnung 

Detailregelungen zum Vollzug der Verein-

barung 

Personalverordnung Detailregelungen zum Vollzug des Perso-

nalrechts des Kantons Luzern 

Gebührenverordnung Regelung der Gebühren  

Fachhochschulrat Statut Organisation der Fachhochschule 

Reglemente Regelung der Ausbildung, der Aufnahme, 

der Prüfungen, der Rechtstellung der Stu-

dierenden 

 

Damit wird in der neuen Rechtsetzung eine Trennung zwischen Vollzug der Vereinbarung 

und Organisation der Fachhochschule eingeführt. Das heutige Statut, das vom Konkordats-

rat beschlossen wurde, enthält beides: Bestimmungen zur Organisation der Institution sowie 

solche zum Vollzug des Konkordats. Der Grundsatz der Organisationsautonomie der Hoch-

schule legt nahe, diese beiden Rechtsetzungsfelder zu trennen und dem jeweils zuständigen 

Gremium zuzuweisen: 

- die Vollzugsregelungen zur Vereinbarung dem Konkordatsrat mit der Kompetenz, Ver-

ordnungen zu erlassen, und 

- die interne Organisation der Fachhochschule im Rahmen des Statuts dem Fachhoch-

schulrat als oberstem Führungsorgan der Fachhochschule. 

 

4.2 Verwendete Begriffe 

 

Fachhochschule: In der Vereinbarung wird der neutrale Begriff "Fachhochschule" ge-

nannt, und nicht die Bezeichnung, unter der die Fachhochschule in der 

Öffentlichkeit auftritt (Hochschule Luzern mit dem Zusatz FH Zentral-

schweiz) 

Vereinbarung: Mit Vereinbarung ist immer die Zentralschweizer Fachhochschul-

Vereinbarung (ZFHV) gemeint; andere Vereinbarungen werden jeweils 

mit der vollen Bezeichnung benannt. 
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Verordnung: Fachhochschul-Verordnung zum Vollzug der Vereinbarung, vom Kon-

kordatsrat zu erlassen. 

Trägerkantone: Trägerkantone sind die Zentralschweizer Kantone. Der Begriff Verein-

barungskantone wird nicht verwendet, um Verwechslungen mit den 

Vereinbarungskantonen der gesamtschweizerischen Fachhochschul-

vereinbarung (FHV) zu vermeiden. 

Leistungsauftrag: Die Begriffe Leistungsauftrag und Leistungsvereinbarung werden an 

anderen Orten oft in ähnlicher Bedeutung verwendet. Hier wird in Be-

zug auf die Fachhochschule nur der Begriff "Leistungsauftrag" verwen-

det; damit wird eine Verwechslung mit der Vereinbarung vermieden. 

 

4.3 Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 

 

Artikel 1 Zweck 

 

Mit Artikel 1 wird die Fachhochschule als Institution in regionaler Trägerschaft definiert. Der 

Betrieb der Fachhochschule basiert auf der Bundesgesetzgebung über die Fachhochschu-

len. Die Fachhochschule hat eine regionale und überregionale Bedeutung; entsprechend be-

zieht sich die Forderung, ein bedarfsgerechtes Angebot sicherzustellen, nicht nur auf den 

Bedarf der Zentralschweiz. Was bedarfsgerecht ist, ist auch unter Aspekten der nationalen 

Fachhochschulpolitik zu beurteilen. 

 

Mit der Vereinbarung soll zudem eine Rechtsgrundlage für die Förderung von Forschung und 

Wissenstransfer durch weitere Institutionen ausserhalb der Fachhochschule geschaffen wer-

den (Abs. 3). Die Einzelheiten werden in Artikel 5 Absatz 3 geregelt. (vgl. auch Kapitel 2.4). 

 

Artikel 2 Rechtsnatur, Name und Sitz 

 

Die Fachhochschule soll in der Rechtsform einer interkantonalen öffentlich-rechtlichen An-

stalt geführt werden. 

 

Der Name der Fachhochschule soll nicht in der Vereinbarung festgelegt werden, weil sonst 

eine allfällige Änderung der Bezeichnung einen einstimmigen Beschluss aller Parlamente der 

Vereinbarungskantone nötig machen würde. Die Kompetenzdelegation an den Konkordats-

rat, der den Namen in der Verordnung festlegt, schafft die nötige Flexibilität für künftige Ent-

wicklungen. 
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Artikel 3 Aufgaben 

 

Die Kernaufgaben werden in der Vereinbarung definiert. Die Konkretisierung geschieht im 

Leistungsauftrag. Zudem werden die Aufgaben der Fachhochschulen im Fachhochschul-

gesetz des Bundes umschrieben, nach welchem sich auch die Hochschule Luzern auszu-

richten hat. 

 

Artikel 4 Zusammenarbeit 

 

Die Fachhochschule erhält hier einen umfassenden Auftrag zur Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen im Raum Luzern - Zentralschweiz wie auch mit weiteren Hochschulen im In- 

und Ausland. Der Auftrag in Absatz 2, mit anderen Hochschulen gemeinsame Institute zu 

führen, gemeinsame Lehrveranstaltungen anzubieten, gemeinsame Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte durchzuführen und die Infrastruktur gemeinsam zu nutzen, zielt naturge-

mäss primär auf die Universität Luzern und die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 

bzw. ab August 2013 die kantonalen pädagogischen Hochschulen. 

 

Artikel 5 Förderung der Forschung und Entwicklung sowie des Wissenstransfers 

 

Der Austausch von Wissen, Können und Technologie mit Wirtschaft und Gesellschaft gehört 

zu den Kernaufgaben einer praxisorientierten Hochschule. Zu diesem Zweck soll die Fach-

hochschule auch die Möglichkeit haben, sich im Rahmen ihres Leistungsauftrags an Unter-

nehmen und Institutionen zu beteiligen. 

 

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird für die Zentralschweizer Kantone eine Rechtsgrund-

lage geschaffen, auch ausserhalb der Fachhochschule Institutionen der Forschung und Ent-

wicklung sowie des Wissenstransfers zu unterstützen (vgl. hierzu auch Kapitel 2.4). Hierzu 

erhält der Konkordatsrat die Kompetenz, mit geeigneten Institutionen Leistungsvereinbarun-

gen abzuschliessen. Aktuelle Anwendungsbeispiele für diese Bestimmung sind die Mitfinan-

zierung des Micro Center Central-Switzerland (MCCS) mit Sitz in Alpnach und des Innovati-

onsTransfer Zentralschweiz (ITZ) in Horw. Für diese Leistungsvereinbarungen gelten die 

Regelung der Steuerung und Finanzierung (Abschnitt F, Art. 25 bis 27) nicht. Namentlich sol-

len andere Verteilschlüssel1 oder auch andere Ansätze für die Anrechnung des Standortvor-

teils angewendet werden können. Diese Punkte sind in der jeweiligen Leistungsvereinbarung 

zu regeln. Das betrifft auch die Form der Berichterstattung. Solche Leistungsvereinbarungen 

bedürfen der einstimmigen Zustimmung des Konkordatsrats. 

                                                
1
 Die Kosten des ITZ werden heute anhand der Ergebnisse der eidgenössischen Betriebszählung auf die Kantone 

verteilt. 
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Artikel 6 Freiheit von Lehre und Forschung 

 

Diese Bestimmung beinhaltet einen Auftrag an die Fachhochschule, sich im Zusammenhang 

mit Kooperationsprojekten mit Dritten, durch Sponsoring und Drittmittelfinanzierung nicht in 

Abhängigkeit von Dritten zu begeben. Dieser Grundsatz soll zudem auch für den Leistungs-

auftrag durch die Trägerschaft gelten. 

 

Die Bestimmung bezieht sich auf die Stellung der Fachhochschule als Ganzes gegenüber 

Dritten. Sie hindert die Fachhochschule grundsätzlich nicht, im internen Verhältnis ihren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihrer Tätigkeit in Lehre und Forschung Vorgaben zu ma-

chen. 

 

Artikel 7 Leistungsauftrag  

 

Der mehrjährige Leistungsauftrag ist das zentrale Steuerungsinstrument der Trägerschaft. 

Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen in Kapitel 3.3 verwiesen. 

 

Absatz 2 ermöglicht, auch Ausbildungsgänge, die nicht zur Fachhochschulstufe gehören, als 

Teil des regionalen Leistungsauftrags zu definieren und zu finanzieren, sofern ein solcher 

Ausbildungsgang von regionalem Interesse ist. Anwendungsbeispiele hierfür sind die Höhere 

Fachschule für Tourismus HFT, das Zulassungsstudium im Bereich Technik und Architektur 

oder einzelne Nicht-Fachhochschulausbildungen im Fachbereich Musik und Kunst (Propä-

deutikum, Vorkurs). 

 

Artikel 8 Aus- und Weiterbildung: Grundsatz 

 

Für die Zulassung zu Aus- und Weiterbildung wie auch für die Studiendauer, -inhalte und       

-abschlüsse sind die massgeblichen bundesrechtlichen Bestimmungen wie auch die inter-

kantonalen Mindestanforderungen gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Aner-

kennung von Ausbildungsabschlüssen und den darauf beruhenden Anerkennungsreglemen-

ten der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anzuwen-

den. 

 

Artikel 9 Zulassungsbeschränkungen 

 

Nach Praxis des Bundesgerichts und übereinstimmender Lehre ist die Beschränkung des 

Zugangs zu den Ausbildungen der Tertiärstufe möglich. Die Ermächtigung zur Einführung 

von Zulassungsbeschränkungen ist aber zumindest in den Grundzügen auf der Stufe eines 
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formellen Gesetzes zu treffen. In Anwendung der im Rahmen der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung entwickelten Delegationsregeln haben sich in Lehre und Praxis für die Zu-

lassungsbeschränkungen im Bildungsbereich folgende Grundzüge entwickelt: 

 

Die Befugnis, die Aufnahme zu limitieren, muss sich auf eine Ermächtigung des Gesetz-

gebers in einem Erlass, der dem obligatorischen oder fakultativen Referendum untersteht, 

stützen können. Die Delegationsnorm hat sich auf ein bestimmtes Gebiet zu beschränken 

und die für die Durchführung der Massnahme zuständige Behörde muss bestimmt sein. Im 

Weiteren wird verlangt, dass Art und Zweck einer Massnahme genannt sein müssen. Selbst 

die Auswahlkriterien für die Zulassungsbeschränkung sind zwingend in der gesetzlichen Er-

mächtigungsvorschrift aufzuführen, wobei bei einer Zulassungsbeschränkung mangels Be-

darf höhere Anforderungen gestellt werden. Des Weiteren wird gefordert, dass Zulassungs-

beschränkungen zeitlich und ihrem Umfang nach limitiert sein müssen und das Gesetz ent-

sprechende Schranken enthalten soll.1 

 

Diese hohen Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung einerseits und der 

Lehre andererseits werden nur bei der Gesetzesdelegation im Hochschulbereich in dem Sin-

ne gelockert, als weniger strenge Anforderungen hinsichtlich der gesetzlichen Auswahlkrite-

rien gefordert werden.2 

 

In der vorliegenden Vereinbarung wird entsprechend den oben erwähnten Grundsätzen die 

Grundlage für den Erlass von Zulassungsbeschränkungen mangels Platz geschaffen: Sie 

werden ergriffen, wenn die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen das Angebot übersteigt. 

 

Zulassungsbeschränkungen sind politisch sensibel. Da sie immer auch mit der Frage ver-

bunden sind, ob die Trägerschaft der Hochschule bereit und in der Lage ist, eventuell auch 

die Kapazität an Studienplätzen auszubauen, sollen Zulassungsbeschränkungen auf Antrag 

des Fachhochschulrats durch den Konkordatsrat beschlossen werden. Da auch eine allfälli-

ge Finanzierung zusätzlicher Studienplätze als Alternative zu einer Zulassungsbeschränkung 

nur mit einem einstimmigen Beschluss möglich ist, soll auch für den Erlass einer Zulas-

sungsbeschränkung ein einstimmiger Beschluss des Konkordatsrats nötig sein (vgl. auch 

Art. 19 Abs. 2). 

 

Artikel 10 Studiengebühren 

 

Die Studiengebühren werden vom Konkordatsrat festgelegt. Dabei hat er darauf zu achten, 

                                                
1
 BGE 103 Ia 369 ff.; BGE 103 Ia 394 ff.; BGE 104 Ia 305 ff.; 121 I 22 ff.; 125 I 173 ff.; Urteil vom 14. März 2006 

i.S. A. gegen GL; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2. Auflage 2003, S. 362 ff. 
2
 BGE 103 Ia 381 ff. 
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dass die Gebühren den in der Schweiz üblichen Rahmen einhalten. Dazu gehört auch, dass 

für den Weiterbildungs- und Dienstleistungsbereich in der Regel kostendeckende Ansätze 

verlangt werden sollen. Die Vereinbarung enthält die für die Gebührenerhebung notwendige 

gesetzliche Grundlage. 

 

Neu wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, von ausländischen Studierenden ohne Wohnsitz 

in der Schweiz in begründeten Fällen höhere Studiengebühren einziehen zu können. Diesel-

be Regelung gilt auch für Studierende, die erst kurz vor Studienbeginn in der Schweiz einen 

Wohnsitz begründen. 

 

Artikel 11 Angehörige der Fachhochschule 

 

Die Umsetzung dieser Bestimmung betreffend Information und Mitwirkung der Mitarbeiten-

den und Studierenden wird im Statut zu konkretisieren sein. 

 

Artikel 12 Gleichstellung der Geschlechter 

 

Die Fachhochschule erhält den expliziten Auftrag, die Gleichstellung der Geschlechter zu 

fördern. Ziel ist eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter in allen Bereichen und auf 

allen Hierarchiestufen. Hierzu gehören auch konkrete Massnahmen zur Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. 

 

Artikel 13 Personalrecht 

 

In der Vernehmlassung wurde zur Diskussion gestellt, für die Fachhochschule ein eigenes 

Personalrecht zu schaffen, das sich an dem des Kantons Luzern orientiert. Von den Perso-

nalverbänden wurde gefordert, dass die Anstellungsbedingungen des Personals in einem 

Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden sollten. Aufgrund der Ergebnisse der Vernehm-

lassung hat der Konkordatsrat entschieden, dass für das Personal der Fachhochschule 

grundsätzlich das Personalrecht des Kantons Luzern gelten soll. Es soll aber möglich sein, 

die für eine Hochschule nötigen Anpassungen vornehmen zu können. Der Konkordatsrat er-

lässt diese auf Antrag des Fachhochschulrats. Diese Regelung entspricht weitgehend derje-

nigen, die der Kanton Luzern für die Universität Luzern vorgesehen hat. 

 

Inhaltlich werden in der Verordnung die gleichen Themen behandelt werden, wie sie auch in 

den Personalverordnungen der Universität Luzern (SRL Nr. 539a) oder der Pädagogischen 

Hochschule Zentralschweiz erlassen worden sind. Es geht dabei um die Klärung der Zustän-

digkeiten und differenzierte Regeln zu den Arbeitsverhältnissen (Befristungen, Neben-
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tätigkeiten usw.). Klare Vorgaben sind auch nötig für die Berechnung der Arbeitsleistung 

(Lektionen), für den Umgang mit Mehr- und Minderstunden im Lehrbetrieb sowie für Pau-

schalabgeltungen für die individuelle selbstorganisierte Weiterbildung und für allgemeine 

Hochschulaufgaben. 

 

Artikel 14 Rechte und Pflichten der Studierenden 

 

Für schwerwiegende Disziplinarmassnahmen wie den Ausschluss aus dem Studium braucht 

es eine gesetzliche Grundlage, die in diesem Artikel geschaffen wird. 

 

Artikel 15 Parlamente der Trägerkantone 

 

Für die Beschreibung des Steuerungsmodells wird auf Kapitel 2.3.2 verwiesen. In der Ver-

nehmlassung wurde diskutiert, den mehrjährigen Leistungsauftrag den Parlamenten zur Stel-

lungnahme vorzulegen. Aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung scheint eine solche 

Lösung wenig praktikabel. Daher soll der Leistungsauftrag den Parlamenten in Zukunft zur 

Kenntnis gebracht werden (vgl. Kapitel 1.5.6). 

 

Artikel 16 Interparlamentarische Fachhochschulkommission1 

 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dem Instrument der Interparlamentarischen Ge-

schäftsprüfungskommission wird dieses Gremium neu definiert. Die Interparlamentarische 

Fachhochschulkommission soll das Organ sein, das es den Parlamenten erlaubt, die ihnen 

zugewiesene Aufgabe der Oberaufsicht gemeinsam wahrzunehmen. Diese Oberaufsicht um-

fasst eine politische Kontrolle, insbesondere die Kontrolle der allgemein grossen Zusam-

menhänge, die langfristige Ausrichtung und die politischen Perspektiven. Davon abzugren-

zen ist einerseits die Betriebs- bzw. Verwaltungskontrolle, welche dem Fachhochschulrat als 

strategischem Führungsorgan obliegt, und andererseits die Prüfung der Buchführung und 

des Jahresabschlusses, welche Aufgabe der Revisionsstelle ist. 

 

Eine so verstandene und umgesetzte Oberaufsicht wird im Normalfall insbesondere folgende 

Fragestellungen bearbeiten: 

- Einhaltung der Bestimmungen der Vereinbarung: Erfüllt die gemeinsame Einrichtung die 

in der Vereinbarung festgelegten Zwecke? Sind Aufbau- und Ablauforganisation gemäss 

Vereinbarung zweckmässig umgesetzt? Entsprechen Betrieb und Finanzierung der ge-

meinsamen Einrichtung den Bestimmungen der Vereinbarung? Sind die erforderlichen 

                                                
1
 Die folgenden Erläuterungen stützen sich weitgehend auf den Bericht der Zentralschweizer Finanzdirektoren-

Konferenz "Controlling in der interkantonalen Zusammenarbeit – Steuerung gemeinsamer Einrichtungen" vom 
29. Oktober 2007. 
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Steuerungsinstrumente vorhanden? Hat der Konkordatsrat die Jahresrechnung abge-

nommen? Liegt ein Revisionsbericht ohne Vorbehalte vor? 

- Beurteilung der finanziellen Situation: Wie sind die zentralen Kenngrössen der Bilanz 

und Erfolgsrechnung zu beurteilen? 

- Beurteilung der Perspektiven: Welche für die gemeinsame Einrichtung relevanten Um-

feldentwicklungen sind zu erwarten? Besteht bezüglich der Vereinbarung Handlungs-

bedarf? 

 

Zur Bearbeitung der obgenannten Fragestellungen hat die Interparlamentarische Fach-

hochschulkommission (IFHK) das Recht, von den Organen der Fachhochschule Auskunft 

und Einsicht in Akten zu verlangen. Weiter hat sie die Möglichkeit, in begründeten Ausnah-

mefällen der Revisionsstelle einen Prüfauftrag zu erteilen. 

 

Die IFHK erstattet den Parlamenten regelmässig Bericht über die Ergebnisse der von ihr 

durchgeführten Prüftätigkeit. 

 

Die IFHK ist zudem ein wichtiges Organ zur Koordination zwischen den Parlamenten in Be-

zug auf die Stellungnahme zum mehrjährigen Leistungsauftrag. Zu den Einzelheiten wird auf 

die Erläuterungen zum Steuerungskonzept (vgl. Kapitel 2.3.2) verwiesen. 

 

Artikel 17 Regierungen der Trägerkantone 

 

Für die Beschreibung des Steuerungsmodells wird auf Kapitel 2.3.2 verwiesen. 

 

Artikel 18 Konkordatsrat 

 

Der Konkordatsrat vertritt gegenüber den Organen der Fachhochschule die Interessen der 

Trägerkantone. Er macht die interkantonale Trägerschaft handlungsfähig und ist in dieser 

Funktion Verhandlungspartner des Fachhochschulrats. 

 

Im Konkordatsrat hat jeder Trägerkanton das gleiche Stimmrecht. Für wichtige Entscheide, 

namentlich solche, die für die Kantone mit direkten oder indirekten finanziellen Verpflichtun-

gen verbunden sind, ist Einstimmigkeit vorausgesetzt. Das verhindert, dass einzelne Kanto-

ne, unabhängig von ihrer Grösse oder Finanzkraft, majorisiert werden können. Eine solche 

Regelung setzt aber auch die Bereitschaft zum Konsens und zum Kompromiss voraus. 

 

Aufgrund der Rückmeldungen in der Vernehmlassung wurde eine Variante geprüft, bei der 

anstelle der Einstimmigkeitsregel bei wichtigen Entscheiden die Stimmen im Konkordatsrat 
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zur Hälfte nach den Finanzierungsanteilen der Kantone gewichtet werden. Die Prüfung hat 

ergeben, dass bei einem solchen Modell der Kanton Luzern durch die anderen Kantone 

überstimmt werden könnte. Eine solche Lösung liegt nicht im Interesse des Kantons Luzern 

als Kanton mit den höchsten Finanzierungsanteilen. Wollte man das System so ausgestal-

ten, dass der Kanton Luzern nicht überstimmt werden kann, dann hätte dies zur Folge, dass 

der Kanton Luzern seinerseits die übrigen Kantone in jedem Fall allein überstimmen könnte. 

Damit würde es den übrigen Kantonen unmöglich, ihren Anliegen im Konkordatsrat Beach-

tung zu verschaffen. Es hat sich gezeigt, dass das Einstimmigkeitserfordernis die sinnvollste 

Regelung für eine gemeinsame Trägerschaft darstellt. 

 

Das Präsidium des Konkordatsrats steht wie bisher dem Kanton Luzern zu, da dieser rund 

zwei Drittel der Beiträge der Trägerkantone leistet. Er hat jedoch die Möglichkeit, auf das 

Präsidium temporär zu verzichten, wenn ihm dies sachlich notwendig erscheint. 

 

Der Konkordatsrat benötigt, wenn er seine Aufgaben sachgerecht wahrnehmen will, die hier-

für erforderliche fachliche Unterstützung. Dies beinhaltet namentlich ein Sekretariat, einen 

Controlling-Dienst sowie Zugang zu juristischer Fachkompetenz. 

 

Die Wahl und Mandatierung der Mitglieder des Konkordatsrats ist Sache der einzelnen Re-

gierungen der Trägerkantone. Insbesondere bei wichtigen Beschlüssen, die ja Einstimmig-

keit erfordern, wird der Urner Regierungsrat das delegierte Regierungsmitglied mandatieren.       

 

Artikel 19 Zuständigkeiten des Konkordatsrats 

 

Für wichtige Entscheide, namentlich solche, die für die Kantone mit direkten oder indirekten 

finanziellen Verpflichtungen verbunden sind, ist Einstimmigkeit vorausgesetzt. Für die übri-

gen Beschlüsse des Konkordatsrats ist das einfache Mehr der Mitglieder nötig. Ein Stich-

entscheid des Präsidenten/der Präsidentin ist nicht mehr vorgesehen. Das bedeutet, dass 

jeder Beschluss die Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern des Konkordatsrats erfor-

dert. 

 

Artikel 20 Organe der Fachhochschule 

 

Die Fachhochschule soll ihre Organisation im Statut autonom gestalten können. Daher wer-

den hier nur die zwingend nötigen Organe definiert. Im Statut sollen weitere Organe definiert 

werden können. 

 

 



39 

 

Artikel 21 Fachhochschulrat 

 

Der Fachhochschulrat ist das oberste Führungsorgan der Fachhochschule. Er ist kein politi-

sches, sondern ein strategisches Führungsorgan. Eine Einsitznahme von Regierungsmitglie-

dern ist nicht vorgesehen. Parlamentarier können im Einzelfall in den Fachhochschulrat ge-

wählt werden, wobei eine gleichzeitige Einsitznahme in der Interparlamentarischen Fach-

hochschulkommission nicht möglich sein sollte. 

 

Artikel 22 Zuständigkeiten des Fachhochschulrats 

 

Die Zuweisung der Zuständigkeiten auf die verschiedenen Organe und Instanzen ist im 

Funktionendiagramm im Anhang dargestellt. 

 

Artikel 23 Fachhochschulleitung 

 

Die Vereinbarung definiert die Fachhochschulleitung als Inhaberin der operativen Führungs-

verantwortung. Wie sie sich zusammensetzt und welche Kompetenzen sie hat, wird aufgrund 

der Organisationsautonomie der Fachhochschule durch den Fachhochschulrat im Statut ge-

regelt. 

 

Artikel 24 Revisionsstelle 

 

Die Revisionsstelle kann eine kantonale Finanzaufsicht oder eine externe, nicht kantonale 

Buchprüfungsstelle sein. 

 

Artikel 25 Steuerung  

 

Vgl. hierzu Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.3.2.  

 

Artikel 26 Grundsätze des Finanz- und Rechnungswesens 

 

Das Finanz- und Rechnungswesen wird im Wesentlichen nach den Vorgaben des Bundes 

geführt. 

 

Artikel 27 Finanzierung 

 

Hier werden die Finanzierungsquellen der Fachhochschule zusammengefasst. 
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Artikel 28 Jährlicher Finanzierungsbeschluss 

 

Vgl. hierzu Kapitel 3.3.3. 

 

Artikel 29 Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone 

 

Vgl. hierzu Kapitel 3.2.7. 

 

Artikel 30 Finanzkompetenz 

 

Das Budget der Fachhochschule beschliesst der Fachhochschulrat; es bedarf der Genehmi-

gung durch den Konkordatsrat. Für die Höhe der Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone 

ist der Fachhochschulrat dabei an die Finanzierungsbeschlüsse des Konkordatsrats gebun-

den (siehe Art. 29). 

 

Für beschlossene oder begonnene Projekte, die im Rechnungsjahr nicht abgeschlossen 

werden können, kann die Fachhochschule zweckgebundene Rückstellungen bilden. 

 

Grundsätzlich soll die Fachhochschule mehrjährige Verpflichtungen, die über die Leistungs-

auftragsperiode hinausgehen, eingehen können, sofern dafür keine Erhöhung der Finanzie-

rung durch die Trägerkantone nötig ist. Werden zusätzliche Mittel nötig, ist dies nur mit Zu-

stimmung des Konkordatsrats statthaft.  

 

Artikel 31 Eigenkapital 

 

Vgl. hierzu Kapitel 3.3.5. 

 

Artikel 32 Ergebnisverwendung 

 

Vgl. hierzu Kapitel 3.3.6. 

 

Artikel 33 Bauliche Infrastruktur 

 

Grundsätzlich soll für die bauliche Infrastruktur die heutige Regelung weitergeführt werden, 

wonach die Liegenschaften vom Kanton Luzern oder Dritten angemietet werden.  

 

Da der Kanton Luzern als Standort mehrerer Hochschulen ein berechtigtes Interesse an ei-

ner Gesamtplanung aller Hochschulliegenschaften am Standort Luzern hat, ist dieser in ge-
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eigneter Form in die Infrastrukturplanung einzubeziehen. Die Erarbeitung der langfristigen 

strategischen Infrastrukturplanung erfolgt daher durch den Standortkanton. Sie bedarf der 

Genehmigung durch den Fachhochschulrat und den Konkordatsrat und muss mit der Ent-

wicklungs- und Finanzplanung der Fachhochschule abgestimmt werden. 

 

Die Konkretisierung und Umsetzung der langfristigen Planung einschliesslich Realisierung 

einzelner Objekte erfolgt durch eine paritätische Kommission für bauliche Infrastruktur, in 

welcher der Standortkanton und die Fachhochschule paritätisch vertreten sind. Die Parität 

stellt sicher, dass ein Entscheid der Kommission nicht gegen die Interessen des Standort-

kantons zustande kommen kann. 

 

Der Abschluss von Mietverträgen mit den Standortkantonen oder mit Dritten liegt in der Zu-

ständigkeit der Fachhochschulleitung. Für grössere Objekte und langfristige Mietverträge ist 

zudem die einstimmige Zustimmung des Konkordatsrats nötig. Auch hier kann die Vertretung 

des Standortkantons die Realisierung eines Objekts verhindern, das nicht im Interesse des 

Standortkantons liegt. Die Verordnung regelt, für welche Mietverträge die Zustimmung des 

Konkordatsrats erforderlich ist. Damit kann die Regelung an die sich ändernden Verhältnisse 

angepasst werden, ohne die Fachhochschulvereinbarung durch alle Parlamente ändern zu 

müssen, beispielsweise zur Anpassung an die Geldwertentwicklung. 

 

Artikel 34 Steuerfreiheit 

 

Die Fachhochschule wird hiermit in den Trägerkantonen von kantonalen und kommunalen 

Steuern befreit. 

 

Artikel 35 Vermögensrechtliche Verantwortlichkeit 

 

Die abschliessende vermögensrechtliche Verantwortlichkeit liegt bei den Trägerkantonen. 

Die Regelung entspricht Artikel 19 der Rahmenvereinbarung für die Interkantonale Zusam-

menarbeit mit Lastenausgleich (IRV). 

 

Artikel 36 Vollzug 

 

Für den Vollzug der Vereinbarung ist der Konkordatsrat zuständig. Er erlässt namentlich eine 

Vollzugsverordnung zur Vereinbarung. Für Bereiche, die in der Vereinbarung und den Fol-

geerlassen nicht geregelt werden, kommt subsidiär das Recht des Kantons Luzern zur An-

wendung. 
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Artikel 37 Titelschutz 

 

Im Gegensatz zum Schutz der Bezeichnung der Fachhochschule, der inskünftig generell von 

Bundesrecht wegen erfolgen soll (Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und 

die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich, HFKG), liegt der Schutz der von der 

einzelnen Fachhochschule abgegebenen Titel im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 

Hochschulträger und muss somit in den entsprechenden Rechtsgrundlagen erwähnt werden. 

Die Bestimmung über den Titelschutz ist daher zwingend. 

 

Artikel 38 Rechtsmittel 

 

Für Entscheide, welche Studierende betreffen, wie Aufnahme-, Prüfungs- und Gebührenent-

scheide, ist neu die Einsprache das erste Rechtsmittel. Im Bereich der Prüfungsentscheide 

wird an der Hochschule Luzern bereits heute ein informelles Einspracheverfahren durchge-

führt, welches sich sehr bewährt hat und für welches nun die Rechtsgrundlage geschaffen 

wird. Einspracheentscheide können danach mittels Verwaltungsbeschwerde angefochten 

werden. Das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern wird für die Aufgabe als 

Beschwerdeinstanz angemessen entschädigt. 

 

Artikel 39 Streitschlichtung 

 

Die vorgeschlagene Regelung entspricht der Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zu-

sammenarbeit mit Lastenausgleich (IRV), der alle Zentralschweizer Kantone beigetreten 

sind. 

 

Artikel 40 Beitritt 

 

Für das Beitrittsverfahren ist der Konkordatsrat des zurzeit noch geltenden FHZ-Konkordats 

zuständig. 

 

Artikel 41 Kündigung 

 

Nach welchen Modalitäten die Vereinbarung im Falle einer Kündigung aufgehoben wird, 

lässt sich nicht im Voraus festlegen. Das hängt im Wesentlichen von den Gründen der Kün-

digung und von den Rahmenbedingungen für die Weiterführung der Fachhochschule ab. Da-

her können in der Vereinbarung nur die Zuständigkeit für die Regelung der Modalitäten (die 

Kantonsregierungen) und zwei zentrale Grundsätze festgelegt werden. Sollte es bei einer 

Auflösung des Konkordats zu keiner Einigung über die Modalitäten kommen, käme das 
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Streitschlichtungsverfahren (Art. 39) zur Anwendung. 

 

Artikel 42 Inkrafttreten der Vereinbarung 

 

Voraussetzung für das Inkrafttreten der Vereinbarung ist neben der Zustimmung aller Kan-

tonsparlamente auch der erfolgreiche Abschluss der Verträge mit den Trägern der heutigen 

privat getragenen Teilschulen. Daher kann die neue Vereinbarung nicht automatisch nach 

Zustimmung der Parlamente in Kraft treten. Der Konkordatsrat legt das Inkrafttreten fest, 

wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

Artikel 43 Übergangsbestimmungen 

 

Die Übergangsbestimmungen regeln insbesondere die Überführung der heutigen Teilschulen 

in die neue Trägerschaft. Für die Teilschulen in der Trägerschaft des Kantons Luzern ist die-

se Überführung Teil der vorliegenden Vereinbarung. Zusätzlich müssen mit den bisherigen 

Trägern Verträge abgeschlossen werden, in denen die Übernahme von Rechten und Pflich-

ten der bisherigen Träger sowie die Übernahme der Aktiven und Passiven geregelt werden. 

Die neu als öffentlich-rechtliche Anstalt konstituierte Fachhochschule übernimmt zudem die 

Rechtsnachfolge des bisher als öffentlich-rechtliche Körperschaft geführten Fachhochschul-

Konkordats. 

 

5 Warum soll Uri der Vereinbarung beitreten? 

 

Uri ist dem Konkordat über die Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) mit Beschluss des 

Landrats vom 17. November 1999 beigetreten und ist somit bereits Mitträger der FHZ. Das 

bestehende Konkordat soll durch eine neue Vereinbarung abgelöst werden. Bei der Frage ob 

Uri der Vereinbarung beitreten soll oder nicht geht es folglich nicht um die Frage eines Neu-

beitritts, sondern um die Frage, ob die bisherige Mitträgerschaft in revidierter Form weiterge-

führt werden soll. 

 

Die Zahl der Urner Studierenden ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, wie 

die nachstehende Tabelle 4 zeigt. Der Anstieg ist bedeutend stärker als an den Fachhoch-

schulen ausserhalb der Zentralschweiz. Dies unterstreicht die Bedeutung der FHZ für die 

Ausbildung der Urnerinnen und Urner. 
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Tabelle 4 

Entwicklung der Urner Studierenden an den Fachhochschulen 

Fachhochschule 2007 2008 2009 2010 

Fachhochschule Zentralschweiz 82 97 111 120 

Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 74 83 84 93 

Berner Fachhochschule 6 3 8 7 

Haute école spécialisée de la Suisse occidentale 2 2 2 0 

Fachhochschule Nordwestschweiz  17 12 9 16 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 0 2 1 2 

Fachhochschule Ostschweiz 1 6 4 12 

Zürcher Fachhochschule 25 26 30 35 

Kalaidos Fachhochschule 7 9 9 8 

Andere pädagogische und Fachhochschulen 4 4 8 4 

Total 218 244 266 297 

 

Die Fachhochschule Zentralschweiz ist heute in der Zentralschweiz breit abgestützt und hat 

eine starke regionalpolitische Bedeutung. Die fachlichen, technologischen und wissenschaft-

lichen Kompetenzen der Fachhochschule stärken die Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft al-

ler Regionskantone und somit auch jene des Kantons Uri. Die qualifizierten Absolventinnen 

und Absolventen der Fachhochschule sind eine wichtige Ressource für den Arbeitsmarkt in 

Uri und in der Region. Aus diesem Grund waren alle Zentralschweizer Kantone bisher bereit, 

sich am Aufbau und der Trägerschaft der FHZ zu beteiligen und ihren Beitrag an die Finan-

zierung zu leisten. Eine solche Mitverantwortung und Mitfinanzierung durch alle Regionskan-

tone entspricht den politischen Grundsätzen des Neuen Finanzausgleichs und der daraus 

entstandenen Verpflichtung zur interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. 

 

Ein Verzicht auf eine regionale Trägerschaft der Zentralschweizer Fachhochschule wäre ein 

schlechtes regionalpolitisches Signal. Damit würde neben der Pädagogischen Hochschule 

Zentralschweiz, welche nach der Kündigung durch den Kanton Luzern auf Ende Juli 2013 

aufgelöst wird, ein weiteres bisher bewährtes Zusammenarbeitsprojekt im Hochschulbereich 

aufgegeben. Es wären auch Auswirkungen auf weitere Projekte im Bereich der Forschung 

und Entwicklung oder der Kultur zu erwarten, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit der 

sechs Kantone bei der regionalen Mitfinanzierung des Micro Center Central-Switzerland 

(MCCS) mit Sitz in Alpnach oder beim Kulturlastenausgleich. Ein Verzicht auf eine regionale 

Trägerschaft würde zudem tendenziell eine stärkere Ausrichtung der Kantone Zug und 
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Schwyz auf die Zürcher Fachhochschule und die Fachhochschule Ostschweiz zur Folge ha-

be. 

 

Antrag 

 

Gestützt auf diese Überlegungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgenden Be-

schluss zu fassen: 

 

1. Der Beitritt zur Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung, wie er im Anhang I ent-

halten ist, wird beschlossen 

 

2. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

 

 

Anhang 

- Beitrittsbeschluss (Anhang 1) 

- Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung (Anhang 2) 

 

Beilage: 

- Abkürzungen (Beilage 1) 

- Funktionendiagramm (Beilage 2) 

- Steuerungsmodell (Beilage 3) 

 

 



Anhang 1 

Beschluss 

über den Beitritt des Kantons Uri 

zur Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung vom 15. September 2011 

(vom …) 

 

Der Landrat des Kantons Uri 

 

gestützt auf Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b der Kantonsverfassung1 

 

beschliesst: 

 

I. 

 

Der Kanton Uri tritt der Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung vom 15. September 

20112 bei. 

 

II. 

 

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Volksreferendum. Er tritt am 1. Januar 2013 in 

Kraft. 

 

Im Namen des Landrats 

Der Präsident: Josef Schuler  

Die Ratssekretärin: Kristin Arnold Thalmann 

 

 

 

 

Anhang 2 

- Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung vom 15. September 2011 

 

                                                
1
 RB 1.1101 

2
 RB… 



Anhang 2 

 

Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung 
 
vom 15. September 2011 

A ALLGEMEINES 

Art. 1 Zweck 

1Die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug, im Folgenden Trägerkan-

tone genannt, führen gemeinsam eine Fachhochschule im Sinne der Bundesgesetzgebung. 

 

2Mit dieser Vereinbarung regeln die Trägerkantone die Führung und Finanzierung der Fach-

hochschule mit dem Zweck, in der Zentralschweiz ein bedarfsgerechtes, praxisorientiertes 

Fachhochschulangebot sicherzustellen. 

 

3Die Vereinbarung regelt darüber hinaus die gemeinsame Förderung der Forschung und 

Entwicklung sowie des Wissenstransfers. 

Art. 2 Rechtsnatur, Name und Sitz 

1Die Fachhochschule ist eine interkantonale öffentlich-rechtliche Anstalt der Trägerkantone 

mit eigener Rechtspersönlichkeit und mit dem Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen dieser 

Vereinbarung und des Leistungsauftrags. 

 

2Der Name der Fachhochschule wird in der Fachhochschul-Verordnung festgelegt. 

 

3Die Fachhochschule hat ihren Sitz in Luzern. 

Art. 3 Aufgaben 

1Kernaufgaben der Fachhochschule sind Lehre und Forschung. 

 

2Die Fachhochschule bietet zudem Weiterbildung und Dienstleistungen an. 

Art. 4 Zusammenarbeit 

1Die Fachhochschule arbeitet mit anderen Institutionen der Bildung und Forschung im In- 
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und Ausland zusammen. Sie koordiniert die Lehrangebote, die Forschungsbereiche und die 

Dienstleistungen mit anderen Institutionen der Bildung und Forschung auf Hochschulstufe. 

 

2Sie kann insbesondere mit anderen Hochschulen gemeinsame Institute führen, gemeinsa-

me Lehrveranstaltungen anbieten, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

durchführen und die Infrastruktur gemeinsam nutzen. 

 

3Sie fördert den Austausch von Studierenden, Lehrenden und Forschenden mit dem In- und 

Ausland sowie die gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen und Abschlüssen. 

Art. 5 Förderung der Forschung und Entwicklung sowie des Wissenstransfers 

1Die Fachhochschule fördert im Rahmen des Leistungsauftrags  

a) die Forschung und Entwicklung; 

b) den Austausch von Wissen, Können und Technologie mit Wirtschaft und Gesellschaft. 

 

2Sie kann sich hierfür an Institutionen oder Unternehmen beteiligen. 

 

3Der Konkordatsrat kann mit Institutionen oder Unternehmen von regionaler Bedeutung Leis-

tungsvereinbarungen abschliessen. Darin sind auch der Finanzierungsschlüssel und die Be-

richterstattung festzulegen. Solche Leistungsvereinbarungen bedürfen der Einstimmigkeit 

des Konkordatsrats. 

Art. 6 Freiheit von Lehre und Forschung 

Die Fachhochschule wahrt bei ihren Tätigkeiten ihre Unabhängigkeit sowie die Freiheit von 

Lehre und Forschung. 

Art. 7 Leistungsauftrag 

1Die Trägerkantone erteilen der Fachhochschule einen mehrjährigen Leistungsauftrag.  

 

2Im Leistungsauftrag können der Fachhochschule auch Ausbildungsaufgaben anderer Bil-

dungsstufen übertragen werden, sofern diese von regionalem Interesse sind und in einem 

inhaltlichen Zusammenhang mit dem Ausbildungsangebot der Fachhochschule stehen. 
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B AUS- UND WEITERBILDUNG 

Art. 8 Grundsatz 

Zulassung zum Fachhochschulstudium sowie Studienformen und –umfang, erforderliche 

Studienleistungen, Abschlüsse und Titel richten sich nach den Bestimmungen des Bundes-

rechts und der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsab-

schlüssen. 

Art. 9 Zulassungsbeschränkungen 

1Der Konkordatsrat kann auf Antrag des Fachhochschulrats befristete Zulassungsbeschrän-

kungen verfügen. Er kann  

a) die Zulassung zu den Bachelor- und Masterstudiengängen beschränken, wenn die Nach-

frage nach Studienplätzen das Angebot übersteigt; 

b) die Zulassung von ausländischen Studierenden beschränken, die sich zum Zwecke der 

Ausbildung in der Schweiz aufhalten. 

 

2Als Beschränkungsmassnahmen kommen insbesondere in Betracht: 

a) Berücksichtigung von Eignungskriterien; 

b) Berücksichtigung der Dauer der praktischen Tätigkeit; 

c) Wartelisten; 

d) Zuweisung an andere Fachhochschulen zur Einschreibung im Rahmen von Vereinbarun-

gen mit anderen Schulträgern. 

 

2Beschränkungsmassnahmen können einzeln oder kumulativ angeordnet werden. 

Art. 10 Studiengebühren 

1Die Studierenden haben der Fachhochschule Studiengebühren zu entrichten.  

 

2Der Konkordatsrat erlässt auf Antrag des Fachhochschulrats eine Gebührenverordnung. Die 

Höhe der Gebühren orientiert sich an den Studiengebühren vergleichbarer Hochschulen der 

Schweiz. 

 

3In begründeten Fällen können für ausländische Studierende, die ihren Wohnsitz im Ausland 

haben oder ihren Wohnsitz weniger als zwei Jahre vor Studienbeginn in die Schweiz verlegt 

haben, höhere Studiengebühren festgelegt werden. 
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4Nachdiplomstudien und Weiterbildungsveranstaltungen sind kostendeckend in Rechnung zu 

stellen. Der Konkordatsrat regelt die Ausnahmen. 

C ANGEHÖRIGE DER FACHHOCHSCHULE 

Art. 11 Angehörige 

1Angehörige der Fachhochschule sind Mitarbeitende und Studierende. 

 

2Sie haben Anspruch auf angemessene Information und Mitwirkung. 

 

3Der Fachhochschulrat regelt die stufengerechte Mitwirkung von Mitarbeitenden und Studie-

renden im Statut. 

Art. 12 Gleichstellung der Geschlechter 

1Die Fachhochschule fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 

2Sie unterstützt die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. 

Art. 13 Personalrecht 

1Für die Mitarbeitenden gilt grundsätzlich das Personalrecht des Kantons Luzern. 

 

2Der Konkordatsrat kann auf Antrag des Fachhochschulrats in einer Personalverordnung be-

sondere personalrechtliche Bestimmungen erlassen, die von Absatz 1 abweichen und mit 

denen den Verhältnissen der Fachhochschule Rechnung getragen wird. 

Art. 14 Rechte und Pflichten der Studierenden 

1Der Fachhochschulrat regelt die Rechte und Pflichten der Studierenden, die Disziplinarmas-

snahmen und die entsprechenden Zuständigkeiten. 

 

2Bei schwerwiegenden Disziplinarfällen ist der Ausschluss vom Studium an der Fachhoch-

schule möglich. 
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D ZUSTÄNDIGKEIT KANTONALER BEHÖRDEN 

Art. 15 Parlamente der Trägerkantone 

Die Parlamente der Trägerkantone haben die Oberaufsicht über die Fachhochschule. Sie  

a) nehmen den mehrjährigen Leistungsauftrag zur Kenntnis; 

b) nehmen die Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag zur Kenntnis; 

c) wählen ihre Mitglieder der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission. 

Art. 16 Interparlamentarische Fachhochschulkommission 

1Die Parlamente der Trägerkantone delegieren aus dem Kreis ihrer Mitglieder für die Dauer 

der sich aus dem kantonalen Recht ergebenden Amtszeit je zwei Mitglieder in die Interpar-

lamentarische Fachhochschulkommission (IFHK). Jedes Kommissionsmitglied verfügt über 

eine Stimme. 

 

2Die IFHK konstituiert sich selbst. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung, die insbesondere die 

Organisation und das Abstimmungsverfahren regelt. 

 

3Die IFHK ist Organ der gemeinsamen Oberaufsicht der Parlamente. Sie 

a) überprüft den Vollzug dieser Vereinbarung und erstattet den Parlamenten Bericht; 

b) nimmt zum mehrjährigen Leistungsauftrag Stellung; 

c) nimmt die Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag, den Jahresbericht und 

den Revisionsbericht zur Kenntnis; 

d) wird vom Konkordatsrat und den Organen der Fachhochschule angemessen informiert; 

e) kann in die Akten der Fachhochschule Einsicht nehmen und von ihren Organen Auskünf-

te einholen; 

f) kann dem Konkordatsrat Änderungen dieser Vereinbarung beantragen; 

g) kann den Parlamenten besondere oberaufsichtsrechtliche Massnahmen beantragen; 

h) kann der Revisionsstelle Aufträge erteilen. 

Art. 17 Regierungen der Trägerkantone 

1Die Regierungen der Trägerkantone  

a) wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Konkordatsrat;  

b) genehmigen den mehrjährigen Leistungsauftrag;  

c) genehmigen die Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag. 

 

2Ein Beschluss gemäss Absatz 1b kommt nur zustande, wenn alle Regierungen zustimmen. 
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Art. 18 Konkordatsrat  

1Der Konkordatsrat vertritt gegenüber den Organen der Fachhochschule die Interessen der 

Trägerschaft und hat die Aufsicht über die Fachhochschule. 

 

2Er setzt sich aus je einem Mitglied jeder Regierung der Trägerkantone zusammen. Der Vor-

sitz steht dem Regierungsmitglied des Kantons Luzern zu. Der Konkordatsrat organisiert sich 

selbst. 

 

3Die Wahl, Stellvertretung und Mandatierung der Mitglieder des Konkordatsrats ist Aufgabe 

der einzelnen Regierungen der Trägerkantone. 

Art. 19 Zuständigkeiten des Konkordatsrats 

1Der Konkordatsrat 

a) bereitet die Geschäfte vor, die von den Regierungen zu beschliessen sind, und stellt 

diesen Antrag; 

b) regelt den Vollzug der Vereinbarung in der Fachhochschulverordnung und bei Bedarf 

in der Personalverordnung; 

c) beschliesst zuhanden des Fachhochschulrats strategische Vorgaben zur Erarbeitung 

des Entwicklungs- und Finanzplans; 

d) genehmigt den Entwicklungs- und Finanzplan zuhanden des Bundes sowie die Infra-

struktur- und Investitionsplanung; 

e) beschliesst die ordentlichen Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone gemäss 

Art. 28 sowie ausserordentliche Beiträge gemäss Art. 30 Absatz 3 und genehmigt das 

jährliche Budget; 

f) beschliesst Zulassungsbeschränkungen gemäss Art. 9; 

g) wählt die Präsidentin oder den Präsidenten des Fachhochschulrats;  

h) wählt die übrigen Mitglieder des Fachhochschulrats; 

i) legt die Vergütung des Fachhochschulrats fest;  

j) wählt eine fachlich ausgewiesene Revisionsstelle; 

k) genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung; 

l) verabschiedet die Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag zuhanden 

der Trägerkantone; 

m) erfüllt weitere Aufgaben, die ihm durch diese Vereinbarung zugewiesen sind. 

 

2Beschlüsse gemäss Absatz 1 b-f müssen einstimmig erfolgen. Alle übrigen Beschlüsse er-

folgen mit einfachem Mehr der Mitglieder. 
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E ORGANE DER FACHHOCHSCHULE 

Art. 20 Organe 

1Organe der Fachhochschule sind:  

a) der Fachhochschulrat; 

b) die Fachhochschulleitung; 

c) die Revisionsstelle. 

 

2Das Statut kann weitere Organe vorsehen. 

Art. 21 Fachhochschulrat 

1Der Fachhochschulrat trägt im Rahmen der Vorgaben des Konkordatsrats die strategische 

Führungsverantwortung. 

 

2Er besteht aus fünf bis neun Mitgliedern und setzt sich zusammen aus Persönlichkeiten aus 

Gesellschaft, Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Er wird jeweils für eine Amts-

zeit gewählt, die der Dauer des mehrjährigen Leistungsauftrags entspricht. 

 

3Aus wichtigen Gründen kann der Konkordatsrat den Fachhochschulrat oder einzelne Mit-

glieder jederzeit abberufen.  

Art. 22 Zuständigkeiten des Fachhochschulrats 

Der Fachhochschulrat 

a) ist verantwortlich für die Erfüllung des mehrjährigen Leistungsauftrags; 

b) überwacht die Qualität der Leistungen der Fachhochschule; 

c) regelt die Organisation der Fachhochschule und die Aufgaben der Fachhochschulleitung 

in einem Statut; 

d) stellt dem Konkordatsrat Antrag zu besonderen personalrechtlichen Bestimmungen; 

e) wählt die Fachhochschulleitung; 

f) stellt dem Konkordatsrat Antrag zum Entwicklungs- und Finanzplan, zum mehrjährigen 

Leistungsauftrag und zu den jährlichen Finanzierungsbeiträgen gemäss Art. 28; 

g) verabschiedet das jährliche Budget zuhanden des Konkordatsrats; 

h) verabschiedet den Jahresbericht und die Jahresrechnung zuhanden des Konkordatsrats; 

i) nimmt zuhanden des Konkordatsrats Stellung zum Revisionsbericht; 

j) verabschiedet die Berichterstattung zum mehrjährigen Leistungsauftrag zuhanden des 

Konkordatsrats; 
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k) erlässt die notwendigen Reglemente; 

l) erfüllt die weiteren Aufgaben, die ihm durch diese Vereinbarung oder das Vollzugsrecht 

zugewiesen sind. 

Art. 23 Fachhochschulleitung 

1Die Fachhochschulleitung trägt die operative Führungsverantwortung. Sie wirkt bei der Er-

arbeitung der Strategie mit und setzt diese um. 

 

2Organisation und Aufgaben der Fachhochschulleitung werden im Statut geregelt. 

Art. 24 Revisionsstelle 

1Die Revisionsstelle prüft jährlich die Jahresrechnung der Fachhochschule. 

 

2Sie erstattet dem Konkordatsrat Bericht und stellt Antrag zur Genehmigung oder Rückwei-

sung der Jahresrechnung. 

F STEUERUNG UND FINANZIERUNG 

Art. 25 Steuerung 

1Die Trägerkantone steuern die Fachhochschule über mehrjährige Leistungsaufträge. Der 

Leistungsauftrag basiert auf dem Entwicklungs- und Finanzplan. 

 

2Im Leistungsauftrag werden insbesondere festgelegt: 

a) die Entwicklungsschwerpunkte; 

b) die Leistungs- und Finanzziele der Fachhochschule; 

c) die geplanten Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone; 

d) die Berichterstattung. 

 

3Der Leistungsauftrag hat in der Regel eine Laufzeit von vier Jahren. 

 

4Der Entwicklungs- und Finanzplan orientiert sich an den Vorgaben des Bundes. 

Art. 26 Grundsätze des Finanz- und Rechnungswesens 

1Die Fachhochschule wird im Rahmen der Vorgaben des Bundes nach betriebswirtschaftli-
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chen Grundsätzen geführt. Sie verfügt über die notwendigen Instrumente, insbesondere eine 

Finanzbuchhaltung, eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie eine rollende Finanzpla-

nung. 

 

2Der Konkordatsrat legt in der Fachhochschul-Verordnung die Standards der Rechnungsle-

gung fest. 

 

3Für die nur von einem einzelnen Trägerkanton finanzierten Leistungsangebote sind die Kos-

ten und Erträge separat auszuweisen. 

Art. 27 Finanzierung 

1Die Fachhochschule finanziert ihre Aufwendungen durch: 

a) Beiträge der Trägerkantone; 

b) Beiträge des Bundes; 

c) Beiträge der Nicht-Trägerkantone für ihre Studierenden; 

d) Gebühren der Studierenden; 

e) Entgelte für Leistungen an Dritte; 

f) weitere Drittmittel. 

 

2Dienstleistungen sind grundsätzlich kostendeckend zu erbringen. 

Art. 28 Jährlicher Finanzierungsbeschluss 

1Gestützt auf den Leistungsauftrag und die rollende Finanzplanung beschliesst der Konkor-

datsrat jährlich über die Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone. 

 

2Er kann dabei die Beiträge der Trägerkantone an Veränderungen der Rahmenbedingungen 

anpassen, soweit das Erreichen der im mehrjährigen Leistungsauftrag definierten Leistungs-

ziele dadurch nicht in Frage gestellt wird. 

 

3Sofern der Konkordatsrat für ein Jahr keinen neuen Finanzierungsbeschluss fällt, schulden 

die Konkordatskantone die Finanzierungsbeiträge gemäss letztem Finanzierungsbeschluss. 

Art. 29 Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone 

1Die Finanzierungsbeiträge der Trägerkantone setzen sich zusammen aus: 

a) den Beiträgen pro studierende Person aus den Trägerkantonen, wie sie gemäss inter-
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kantonalem Recht auch für Studierende aus Nicht-Trägerkantonen geschuldet sind; 

b) dem Globalbeitrag an die Betriebskosten; 

c) der Finanzierung der baulichen Infrastruktur; 

d) dem Sockelbeitrag für die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung; 

e) der Abgeltung der Standortvorteile durch die Standortkantone der Fachhochschule; 

f) der Pauschale für die Finanzierung der Aufwendungen des Konkordatsrats und der Inter-

parlamentarischen Fachhochschulkommission. 

 

2Von der Summe der Beiträge gemäss Absatz 1b-d wird die Abgeltung des Standortvorteils 

gemäss Absatz 1e in Abzug gebracht. Die verbleibenden Beiträge werden nach Massgabe 

der durchschnittlichen Zahl der Studierenden des vorletzten Kalenderjahrs auf die Träger-

kantone aufgeteilt. 

 

3Die Finanzierung der baulichen Infrastruktur ist so zu bemessen, dass damit die laufenden 

Kosten für die bauliche Infrastruktur einschliesslich Abschreibungen und Verzinsungen ge-

deckt werden können.  

 

4Die Abgeltung der Standortvorteile gemäss Absatz 1e beträgt 6 Prozent des Umsatzes, der 

gemäss Budget im jeweiligen Standortkanton von einer zur Fachhochschule gehörenden In-

stitution zu erwarten ist. 

 

5Die Pauschale gemäss Absatz 1f wird von den Trägerkantonen zu gleichen Teilen getragen. 

 

6Im Auftrag eines einzelnen Trägerkantons geführte Bildungsangebote sind von diesem kos-

tendeckend zu finanzieren. 

 

7Weitere Einzelheiten zur Finanzierung werden in der Fachhochschul-Verordnung geregelt. 

Art. 30 Finanzkompetenz 

1Der Fachhochschulrat beschliesst im Rahmen des mehrjährigen Leistungsauftrags jährlich 

das Budget der Fachhochschule. Das Budget bedarf der Genehmigung des Konkordatsrats.  

 

2Die Fachhochschule kann für am Jahresende noch nicht abgeschlossene Projekte zweck-

gebundene Rückstellungen bilden. 

 

3Die Fachhochschule kann Verpflichtungen über die Dauer des mehrjährigen Leistungsauf-

trags hinaus eingehen, sofern dafür keine Erhöhung der Finanzierungsbeiträge durch die 
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Trägerkantone nötig ist. Benötigt sie darüber hinaus zusätzliche Mittel, beantragt der Fach-

hochschulrat dem Konkordatsrat ausserordentliche Beiträge. 

Art. 31 Eigenkapital 

1Das Eigenkapital besteht aus einer Pflichtreserve und einer freien Reserve. 

 

2Die Pflichtreserve darf nur zur Deckung von Betriebsverlusten oder für Massnahmen zur 

Weiterführung der Fachhochschule bei schlechtem Geschäftsgang verwendet werden. Über 

Entnahmen entscheidet der Konkordatsrat. 

 

3Die Finanzkompetenzen zur Verwendung der freien Reserve werden in der Fachhochschul-

Verordnung geregelt. 

 

4Die Fachhochschul-Verordnung regelt die Rückerstattung an die Trägerkantone, wenn ein 

festzulegender Höchstwert überschritten wird. 

Art. 32 Ergebnisverwendung  

140 Prozent des Jahresgewinns werden der Pflichtreserve zugewiesen, bis diese 50 Prozent 

des maximal zulässigen Eigenkapitals erreicht. 

 

2Der verbleibende Ertragsüberschuss wird der freien Reserve zugewiesen, bis das maximale 

Eigenkapital erreicht ist. Danach verbleibende Überschüsse werden den Kantonen zurücker-

stattet. 

Art. 33 Bauliche Infrastruktur 

1Die Fachhochschule nutzt für ihre Tätigkeit Liegenschaften, die sie von den Standortkanto-

nen oder von Dritten zu marktgerechten Mietpreisen mietet. 

 

2Die Erarbeitung der langfristigen strategischen Infrastrukturplanung erfolgt durch den jewei-

ligen Standortkanton. Sie ist mit der aktuellen Entwicklungs- und Finanzplanung der Fach-

hochschule abzustimmen. Die Fachhochschule wird vom Standortkanton einbezogen. Die 

langfristige strategische Infrastrukturplanung wird dem Fachhochschulrat und dem Konkor-

datsrat zur Genehmigung vorgelegt. Der Konkordatsrat sorgt für die Abstimmung der Pla-

nungen unter den Standortkantonen. 
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3Der Konkordatsrat setzt eine paritätische Kommission für bauliche Infrastruktur ein. Dies ist 

zuständig für die Konkretisierung und Umsetzung der langfristigen Planung.  

 

4Der Abschluss von Mietverträgen liegt in der Zuständigkeit der Fachhochschulleitung. Die 

Verordnung regelt, für welche Mietverträge die einstimmige Zustimmung des Konkordatsrats 

notwendig ist. 

Art. 34 Steuerfreiheit 

Die Fachhochschule ist in den Trägerkantonen von allen kantonalen und kommunalen Steu-

ern befreit. 

Art. 35 Vermögensrechtliche Verantwortlichkeit 

1Für die Verbindlichkeiten der Fachhochschule haften die Kantone subsidiär. Gegenüber 

Dritten haften sie solidarisch, im internen Verhältnis haften sie gemäss dem Finanzierungs-

anteil im Zeitpunkt der Entstehung einer Verpflichtung. 

 

2Die Fachhochschule ist gehalten, besondere Risiken zu versichern. 

 

3Die Organe der Fachhochschule und die Mitarbeitenden haften für Schäden, die sie der 

Fachhochschule aus absichtlicher oder grobfahrlässiger Pflichtverletzung verursachen. 

G RECHTSPFLEGE 

Art. 36 Vollzug 

1Der Konkordatsrat ist für den Vollzug dieser Vereinbarung verantwortlich. 

 

2Für Bereiche, die in dieser Vereinbarung nicht geregelt sind, gilt das Recht des Sitzkantons. 

 

3Beschlüsse und Entscheide über öffentlich-rechtliche Ansprüche der Fachhochschule sind 

im Sinne der Gesetzgebung über Schuldbetreibung und Konkurs vollstreckbaren Urteilen 

gleichgestellt. 

Art. 37 Titelschutz 

1Wer die Ausbildung an der Fachhochschule erfolgreich abschliesst, ist zum Führen des ent-
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sprechenden Titels berechtigt. 

 

2Ein unrechtmässiger Titel wird durch die Instanz entzogen, die ihn verliehen hat. 

 

3Wer einen durch diese Vereinbarung geschützten Titel führt, ohne dazu berechtigt zu sein, 

oder wer einen Titel verwendet, der den Eindruck erweckt, er habe eine entsprechende an-

erkannte Ausbildung abgeschlossen, wird mit Haft oder Busse bestraft. Fahrlässigkeit ist 

strafbar. Die Strafverfolgung obliegt den Kantonen. 

Art. 38 Rechtsmittel 

1Gegen Entscheide im Zusammenhang mit der Zulassung sowie der Aus- und Weiterbildung 

von Studierenden kann innert 20 Tagen schriftlich Einsprache erhoben werden. Davon aus-

genommen sind Disziplinarentscheide. 

 

2Gegen Disziplinarentscheide, Einspracheentscheide und die übrigen Entscheide, die von 

Organen der Fachhochschule gestützt auf diese Vereinbarung beziehungsweise deren Fol-

geerlasse getroffen werden, kann beim Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Lu-

zern Verwaltungsbeschwerde geführt werden. 

 

3Gegen Entscheide dieses Departementes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig, 

sofern sie das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Luzern vom 3. Juli 

1972 nicht ausschliesst. 

 

4Das Verfahren und der Weiterzug richten sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über 

die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Luzern. 

Art. 39  Streitschlichtung 

1Streitigkeiten aus dem Vollzug dieser Vereinbarung zwischen den Trägerkantonen sollen 

einvernehmlich beigelegt werden. 

 

2In Fällen, in denen eine einvernehmliche Beilegung einer Streitigkeit nicht möglich ist, richtet 

sich das Verfahren zur Streitschlichtung nach den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung 

für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (IRV) vom 24. Juni 2005. 
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H SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 40 Beitritt 

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Konkordatsrat des Zentralschweizer Fachhoch-

schul-Konkordats vom 2. Juli 1999 (FHZ-Konkordat) gegenüber erklärt. 

Art. 41 Kündigung 

1Diese Vereinbarung kann jeweils auf Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von drei Jahren schriftlich gekündigt werden. 

 

2Die verbleibenden Kantone entscheiden über allfällige Anpassungen oder die Aufhebung 

der Vereinbarung, falls dies von einem der verbleibenden Vereinbarungskantone verlangt 

wird. 

 

3Im Falle einer Kündigung einigen sich die Regierungen der Trägerkantone über die Modali-

täten des Austritts bzw. der Aufhebung der Vereinbarung. Dabei ist den bestehenden Ver-

pflichtungen und den Anteilen der von den Kantonen eingebrachten Güter Rechnung zu tra-

gen. 

Art. 42 Inkrafttreten der Vereinbarung 

1Der Konkordatsrat des FHZ-Konkordats vom 2. Juli1999 legt das Datum des Inkrafttretens 

dieser Vereinbarung fest. Bedingung für das Inkrafttreten ist der Beitritt aller Zentralschwei-

zer Kantone. 

 

2Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu geben. 

 

3Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird das FHZ-Konkordat vom 2. Juli 1999 aufgehoben. 

Art. 43 Übergangsbestimmungen 

1Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung übernimmt die Fachhochschule vom Kanton Lu-

zern die Hochschule Technik + Architektur, die Hochschule für Wirtschaft sowie die Hoch-

schule für Gestaltung und Kunst. 

 

2Die Übernahme der Hochschulen gemäss Artikel 3 des FHZ-Konkordats vom 2. Juli 1999 

durch die Fachhochschule wird zwischen den bisherigen Trägern und dem Konkordatsrat 
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des FHZ-Konkordats vom 2. Juli 1999 durch Vertrag geregelt. Die Verträge regeln insbeson-

dere die Übernahme von Rechten und Pflichten der bisherigen Träger sowie die Übernahme 

von Aktiven und Passiven. Die Verträge bedürfen für ihre Gültigkeit der einstimmigen Zu-

stimmung des Konkordatsrats. 

 

3Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung übernimmt die Fachhochschule die Rechtsnach-

folge des Zentralschweizer FachhochschulKonkordats vom 2. Juli 1999. Sie übernimmt da-

mit alle aus diesem Konkordat entstandenen vertraglichen Rechte und Pflichten sowie des-

sen Aktiven und Passiven. 

 

4Insoweit und solange neues Vollzugsrecht zu dieser Vereinbarung nicht erlassen ist, gelten 

die bisherigen Ausführungserlasse des FHZ-Konkordats vom 2. Juli 1999, soweit sie dieser 

Vereinbarung nicht widersprechen. 

 

 

Luzern, den Im Namen des Regierungsrates 

des Kantons Luzern 

 

Der Regierungspräsident: Der Staatsschreiber: 

 

 

Altdorf, den Im Namen des Regierungsrates 

des Kantons Uri 

 

Der Landammann: Der Kanzleidirektor: 

 

 

Schwyz, den Im Namen des Regierungsrates  

des Kantons Schwyz 

 

Der Landammann: Der Staatsschreiber: 

 

 

Sarnen, den Im Namen des Regierungsrates 

des Kantons Obwalden 

 

Der Landammann: Der Landschreiber: 
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Stans, den Im Namen des Regierungsrates 

des Kantons Nidwalden 

 

Der Landammann: Der Landschreiber: 

 

 

 

Zug, den Im Namen des Regierungsrates 

des Kantons Zug 

 

Der Landammann: Der Landschreiber: 

 

 

 

Vom Konkordatsrat des FHZ-Konkordats vom 2. Juli1999 mit Beschluss vom … in Kraft ge-

setzt auf den … 

 

 



Beilage 1 

 

Abkürzungen 

 

BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 

BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 

DB Deckungsbeitragsstufe 

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

EFP Entwicklungs- und Finanzplan 

F&E (angewandte) Forschung und Entwicklung 

FB (jährlicher) Finanzierungsbeschluss 

FH Fachhochschule 

FHR Fachhochschulrat 

FHZ Fachhochschule Zentralschweiz 

FHV Interkantonale Fachhochschulvereinbarung vom 12. Juni 2003  

(Rechtssammlung der EDK, Ziffer 3.3) 

GPK Geschäftsprüfungskommission gemäss geltendem FHZ-Konkordat 

HGK Hochschule für Gestaltung und Kunst, Teilschule der FHZ 

HSA Hochschule für Soziale Arbeit Luzern, Teilschule der FHZ 

HSLU Hochschule Luzern (Bezeichnung der FHZ seit Oktober 2007) 

HSW Hochschule für Wirtschaft, Teilschule der FHZ 

HTA Hochschule Technik + Architektur, Teilschule der FHZ 

HWV Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (Vorgängerinstitution der HSW) 

IFHK Interparlamentarische Fachhochschulkommission (nach neuer Vereinbarung) 

IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug 

IRV Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 

ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz  

KR Konkordatsrat 

LA (mehrjähriger) Leistungsauftrag 

MCCS Micro Center Central-Switzerland 

MHS Musikhochschule Luzern, Teilschule der FHZ 

PHZ Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 

WTT Wissens- und Technologietransfer 

ZFHV Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung 

ZRK Zentralschweizer Regierungskonferenz 

ZFDK Zentralschweizer Finanzdirektoren-Konferenz 

ZVDK Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenz 

ZTL Zentralschweizer Technikum Luzern (Vorgängerinstitution der HTA) 

 



Beilage 2 

 

Funktionendiagramm 

 

Legende: PV Prozessverantwortung K Kenntnisnahme

A Antrag M Mitsprache / Mitbericht

E Entscheid E1 - Einstimmig 

G Genehmigung G1 - Einstimmig

Aufgabe Rechtsgrundlage Parlamente

Interparl. FH-

Kommission Regierungen

Konkor-

datsrat

Fachhoch-

schulrat

Hochschul-

leitung Bemerkungen

Rechtsetzung / Normative Entscheide

Änderungen des Konkordats G1 M A E / PV M M 2stufiges Verfahren

Erlass der Fachhochschulverordnung Art. 19 E1 / PV M M

Erlass besonderer personalrechtlicher 

Bestimmungen

Art. 13 / Art. 19 E1 / PV A M im Grundsatz gilt Luzerner 

Personalrecht

Erlass Zulassungsbeschränkungen Art. 9 / Art. 19 E1 A / PV M

Regelung der Organisation durch Statut Art. 22 E A / PV

Erlass Reglemente Art. 22 E A / PV

Erlass Gebührenverordnung Art. 10 E A M / PV

Wahlen

Wahl der Mitglieder der IFHK Art. 15 / Art. 16 E

Wahl der Mitglieder des Konkordatsrats Art. 17 E

Wahl der Mitglieder des Fachhochschulrats Art. 19 E(1) / PV E1 für Präsidium, sonst E

Wahl der Revisionsstelle Art. 19 E / PV

Wahl der Hochschulleitung Art. 22 E / PV

Steuerung und Finanzierung

Entwicklungs- und Finanzplan Art. 19, 25 E1 A M / PV

Mehrjähriger Leistungsauftrag Art. 15 / Art. 22 K M G1 E A PV

Jährlicher Finanzierungsbeschluss Art. 19, 22, 27 E1 A PV

Budget Art. 22, 30 G1 E A / PV

Beschluss über Dotationskapital Art. 17 / Art. 34 E1 A PV

Leistungsvereinbarungen mit Institutionen 

der Forschung und des Wissenstransfers

Art. 5 Abs. 3 E1 / PV

Festlegung der Vergütung des 

Fachhochschulrats

Art. 19 E / PV

Berichterstattung

Berichterstattung zum mehrjährigen 

Leistungsauftrag

Art. 15 K K G E A PV

Genehmigung der Jahresrechnung, 

Beschluss über Ergebnisverwendung

Art. 19, 22, 32 E1 A PV

Bericht der IFHK / IPHK Art. 16 G E

Genehmigung des jährlichen 

Geschäftsberichts

Art. 22 G E A

Behörden der Trägerschaft Organe der Hochschule



Beilage 3 

 

Steuerungsmodell 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EFP 07 - 11

Vorgaben KR 

und FHR

Erarbeitung 

EFP12+13-

16

Genehmigung EFP12+13-

16

EFP 12 + 13 - 16

Vorgaben KR 

und FHR

Erarbeitung 

EFP 17-20

Genehmigung EFP 17-20 

Bund

EFP 17 - 20

Vorgaben KR 

und FHR

Erarbeitung 

LA 12 - 15

Vorbereitung 

Umsetzung 

LA

Leistungsauftrag 12 - 15 

(inkl. Finanzplanung)

Vorgaben KR 

und FHR

Erarbeitung 

LA 16 - 19

Vorbereitung 

Umsetzung 

LA

Leistungsauftrag 16 - 19 

(inkl. Finanzplanung)

Verif ikation 

Finanzen LA 

12 

finanz. LA + 

Budget 12

Finanzplanung 13 - 15

Verif ikation 

Finanzen LA 

13 

finanz. LA + 

Budget 13

Finanzplanung 14 - 16

Verif ikation 

Finanzen LA 14

finanz. LA + 

Budget 14

Finanzplanung 15 - 17 

Verif ikation 

Finanzen LA 15

finanz. LA + 

Budget 15

Finanzplanung 16 - 18 

Verif ikation 

Finanzen LA 16

finanz. LA + 

Budget 16

Finanzplanung 17 - 19

Legende

LA = Leistungsauftrag

EFP = Entwicklungs- und Finanzplan


